




Unterstützung von Senioren

Ehrenamtlicher Sozialhelferdienst					   

Seit über 25 Jahren koordinieren wir einen Sozialhelferdienst, der überwie-
gend von älteren Menschen geleistet wird. Zur Zeit sind ca. 80 Freiwillige 
im Einsatz.   
 
In allen Stadtbezirken unterstützen sie  zumeist alleinstehende Seniorinnen 
und Senioren kostenfrei dabei, den Alltag zu bewältigen. Die Helferinnen 
und Helfer besuchen die älteren Menschen, um „mal nach dem rechten zu 
schauen“, begleiten sie beim Einkaufen, zum Arztbesuch oder leisten ihnen 
ganz einfach Gesellschaft.  
 
Wer sich in diesem Ehrenamt engagiert, erhält eine geringe Aufwands-
entschädigung und wird von uns kontinuierlich fachlich begleitet. Seit wir 
die Seniorenbüros mit dem Sozialhelferdienst vernetzt haben, wird unser 
Angebot noch häufiger in Anspruch genommen; zur Zeit werden durch-
schnittlich 120 Personen pro Monat besucht. 
 

„Senioren helfen Senioren“
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Unterstützung von Senioren

Der Dortmunder Seniorenratgeber	  

Schon sein Vorgänger war mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren ein 
Bestseller. Nachdem der alte Dortmunder Seniorenratgeber rasch vergrif-
fen war, haben wir in 2008 eine noch attraktivere Fassung erarbeitet. Auf 
fast 150 Seiten kann, wer danach sucht, sämtliche Adressen und Hinweise 
zu den Altenhilfe- und Pflegeangeboten in Dortmund – geordnet nach 
Stadtbezirken und Stadtteilen – nachschlagen. Ergänzt wird die Broschüre 
um viele nützliche Tipps und Hinweise zu allen Fragen „rund ums Älterwer-
den“. Der neue Ratgeber hat eine Auflage von 40.000 Exemplaren und liegt 
in allen Dienststellen der Stadt Dortmund sowie in den Einrichtungen für 
ältere Menschen aus, selbstverständlich kostenfrei. 

Ein Bestseller – 
immer rasch vergriffen!

Moderne Informationsquelle 
für Ratsuchende

Internetauftritt des Fachdienstes	

	
Im Internetportal der Stadt Dortmund wird seit Jahren von uns eine speziel-
le Seite mit Informationen über die kommunale Seniorenarbeit angeboten 
und zunehmend von älteren Menschen sowie von den pflegenden Angehö-
rigen genutzt. 
 
Neben vielen Veranstaltungshinweisen finden sich auf der Seite auch 
Adressen mit zusätzlichen Angaben zu den Aktivitäten und Leistungen 
der Seniorenbüros. Das Herzstück der Seite ist der Dortmunder Wegweiser 
Pflege, eine vollständige und stets aktuelle Datenbank mit umfangreichen 
Angaben zu allen zugelassenen Pflegediensten und -einrichtungen bis hin 
zu speziellen Angeboten von Wohnformen im Alter.
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Projekte: 								      
Mit Innovationen die kommunale Seniorenarbeit beleben

Wir haben in den vergangenen 20 Jahren an verschiedenen nationalen und 
internationalen Projekten der kommunalen Altenhilfe teilgenommen.  

Von 2003 bis 2006 war die Stadt Dortmund an einem internationalen EU-
Projekt beteiligt, um im Erfahrungsaustausch mit Städten wie Leeds (GB), 
Lille (F) oder Göteborg (S) die jeweiligen Altenhilfekonzepte für einen 
besseren Zugang älterer Migrantinnen und Migranten zu den kommunalen 
Seniorenangeboten zu vergleichen. Im Ergebnis arbeiten wir inzwischen in 
mehreren Stadtbezirken eng mit Einrichtungen von ethnischen Gruppen 
zusammen, um dort zum Teil in den jeweiligen Landessprachen Beratungen 
zu Fragen der Altenhilfe und Pflege anzubieten. Zudem sind Arbeitskreise 
mit älteren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgebaut worden, 
um Netzwerke für eine kultursensible Altenhilfe zu knüpfen.  
 
In den kommenden drei Jahren führen wir gemeinsam mit der Unfallkasse 
NRW unter dem Titel „Neuheit für Pflege“ ein Projekt durch, das verstärkt 
pflegende Angehörige unterstützen soll. 
 
In Eving nehmen wir an einem kleinräumigen Entwicklungsprojekt der 
Forschungsgesellschaft für Gerontologie teil, um dort älteren Migrantinnen 
und Migranten mit verschiedenen Aktivitäten den Zugang zu kommunalen 
Einrichtungen und Angeboten zu erleichtern. 

Wir haben im Bereich der kommunalen Seniorenarbeit in 2008 in einer 
Facharbeitsgruppe des Europäischen Sozialnetzwerkes (European Social 
Network – ESN) in Brighton (GB) zum Thema „Zukunft der Altenhilfe und 
Pflege in Europa“ mitgearbeitet. Im Kern geht es darum, den Unterstüt-
zungsbedarf älterer Menschen auf kommunaler Ebene im europäischen 
Vergleich zu benennen und Lösungsansätze für die Europäische Kommissi-
on zu erarbeiten.  
 
Ziel ist es, dafür von der Europäischen Union verstärkt kommunale Hilfen 
zu erreichen. Wir kommunizieren die Ergebnisse in der ständigen Arbeits-
gruppe „Sozialamtsleiter“ der 16 größten Städte in Deutschland. Wir 
gehen davon aus, dass wir in Fragen der kommunalen Altenarbeit in der 
Gremienarbeit des ESN dauerhaft beteiligt werden. 

Nationale und internationale 
Projekte

Wie geht es weiter?  
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HILFEN ZUR GESUNDHEIT, ZUR PFLEGE 
UND ZUR EINGLIEDERUNG VON 

MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN



Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen

„Wir schaffen keine Probleme, wir lösen sie“

„Dortmund ist für alle Menschen ein heißer Tipp“, meint Jörg Süshardt, 
Bereichsleiter des Fachdienstes 50/6 und stellvertretender Fachbereichsleiter 
StA 50. Nicht nur junge Menschen, Familien mit Kindern sowie Seniorinnen 
und Senioren leben, wohnen und arbeiten gerne in Dortmund. Hier fühlt 
sich auch wohl, wer gesundheitlich beeinträchtigt ist.
Wir unterstützen pflegebedürftige oder wegen Krankheit/Behinderung in 
ihrer Lebensqualität beeinträchtigte Menschen und ermöglichen ihnen die 
Organisation des Alltags und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
„Die vielfältigen Leistungen individuell maßgerecht zuzuschneiden betrach-
ten wir als besondere Herausforderung”, so Süshardt.

„In den letzten Jahren hat es enorme Entwicklungen gegeben, die im kom-
munalen Vergleich zeigen: Dortmund hat da ein Alleinstellungsmerkmal“, 
meint Süshardt. Im Bereich früher Hilfen haben wir uns dafür eingesetzt, 
für behinderte Kinder und deren Eltern, die ‚interdisziplinäre Frühförde-
rung als Rehabilitationskomplexleistung‘ zu ermöglichen. Das ohnehin 
schon sehr gute Versorgungsangebot wurde damit vervollständigt. Auch für 
die Zeit des Schulbesuchs gibt es für diese Kinder in Dortmund ein bedarfs-
deckendes System an Integrationshelfern.
Erwachsene behinderte Menschen können sich darauf verlassen, in allen 
Fragen der Versorgung, Förderung und Betreuung professionelle Hilfen 
schnell, zuverlässig und qualitativ hochwertig zu erhalten. So können sie in 
der Mitte der Gesellschaft und, wenn möglich, außerhalb stationärer Wohn-
angebote leben. Bei allen Problemen rund um Pflege und Rehabilitation ist 
Dortmund ebenfalls gut aufgestellt.
Etwas Besonderes ist auch das Dortmunder Beratungsnetz mit über 80 pro-
fessionellen und ehrenamtlichen Akteuren und dem Sozialamt als „dicks-
tem Netzknotenpunkt“. „Kein Beratungssuchender wird durch dieses Netz 
fallen, verspricht Süshardt.”
 
Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung in der Stadt habe auch die „tra-
ditionell starke Dortmunder Szene“ mit Akteuren wie den Verbänden der 
Wohlfahrtspflege, den Interessenvertretungen behinderter und pflege-
bedürftiger Menschen u.v.a. gehabt. Konstruktiv kritisch, aber jederzeit 
lösungs- und konsensorientiert sowie partnerschaftlich und fair ließe sich 
das Klima der Zusammenarbeit beschreiben. 
 
„Konzepte, Strukturen, Ideen und Verträge sind eine Sache; ob das dann an 
der Schnittstelle zum Bürger bei den jeweiligen sozialen Dienstleistungen 
auch operativ funktioniert, das ist entscheidend“, fasst Süshardt zusammen. 
„Hier sehe ich Dortmund auch ganz vorn dabei: Unsere engagierten und 
hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen den Unter-
schied beim sprichwörtlich formalen Verwaltungshandeln aus“. Professi-
onell, kundenorientiert und trotz hohem Stressniveau immer mit einem 
Lächeln für den Kunden unterwegs, das sei die Devise.
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Neues Gesetz – 
Neue Herausforderung!

Anzahl Plätze

2007 2008

Pflegeeinrichtungen 47 50 5.123 5.289

davon Pflegeeinrichtungen mit geschützten Wohn-
bereichen (richterlicher Beschluss erforderlich)

1 2 32 68

davon Pflegeeinrichtungen mit Wohnbereichen für 
Menschen im Wachkoma und/oder Beatmung

1 1 32 32

davon Pflegeeinrichtung mit Wohnbereichen für 
geistig behinderte Menschen

1 1 22 11

davon Pflegeeinrichtungen für Menschen mit 
zusätzlichem Bedarf an fachpsychiatrischer Pflege

1 1 19 19

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 22 22 746 746

Tagespflegeeinrichtungen 10 10 167 167

Kurzzeitpflegeeinrichtungen 5 5 81 81

Hospize 2 2 17 17

stationäre Einrichtungen 86 89 6.143 6.300

Dortmunder Heimaufsicht	

Wir haben als Aufsichtsinstanz den Blick über alle stationären Einrichtun-
gen, in denen ältere Menschen und pflegebedürftige oder behinderte 
volljährige Menschen untergebracht sind.  
 
Am 31.12.2008 gab es insgesamt 89 Dortmunder Einrichtungen mit 6.300 
(Wohn-) Plätzen:

stationäre Einrichtungen in Dortmund
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

 
Wir haben im Jahr 2008 insgesamt ca. 200 Begehungen der obengenannten 
Einrichtungen durchgeführt. Wir prüfen dabei die Einrichtungen jährlich, 
kommen darüber hinaus aber auch zu Stichproben und wenn ein beson-
derer Anlass vorliegt. Wir verstehen uns neben dem aufsichtsbehördlichen 
Auftrag immer auch als beratender Kooperationspartner der Dortmunder 
Einrichtungen. Nur so kann es gelingen, die Qualität der Unterbringung 
und Betreuung in den Dortmunder Einrichtungen zu halten oder zu 
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steigern. Im Rahmen dieser partnerschaftlichen Aufsicht haben wir 1.250 
Beratungsgespräche durchgeführt, vorwiegend aus den Bereichen der pfle-
gerischen Versorgung, sozialen Betreuung, Mahlzeitenversorgung und der 
freiheitsentziehenden Maßnahmen. 
 
In Umsetzung der Föderalismusreform ist im Dezember 2008 das neue 
Landesheimgesetz NRW (Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege 
in Einrichtungen [Wohn- und Teilhabegesetz]) in Kraft getreten. Besonderer 
Wert wurde auf die Stärkung der Mitwirkungsrechte der Bewohnerinnen 
und Bewohner gelegt (z.B. Mitbestimmung in Bezug auf Freizeitgestaltung, 
Verpflegungsplanung oder Fragen der Hausordnung).

Neu ist auch, dass die jährlich wiederkehrenden Prüfungen durch uns jetzt 
unangemeldet durchgeführt werden müssen. Dies wird bei den Dortmunder 
Einrichtungen zu keinen großen Veränderungen führen, da auch bisher die 
Prüfungen maximal 24 Stunden vorher angekündigt wurden.  
 
Die Landesregierung erarbeitet derzeit einen landeseinheitlichen Muster-
prüfbericht. Die Ergebnisse werden, wie die Prüfergebnisse des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen, künftig veröffentlicht. Die Kriterien 
für die allgemein verständliche Veröffentlichung werden noch durch eine 
Rechtsverordnung bestimmt. Wann die ersten Prüfergebnisse nach diesem 
Verfahren erstmals veröffentlicht werden, ist derzeit noch nicht absehbar.  

Die weiteren Auswirkungen des neuen Wohn- und Teilhabegesetzes können 
heute noch nicht abschließend bewertet werden. Auch die Frage, inwieweit 
und mit welchen Konsequenzen das Gesetz „Betreutes Altenwohnen“ oder 
Wohngemeinschaften für demenzkranke Menschen tangiert, kann heute 
noch nicht beantwortet werden. 
 
Klar ist jedenfalls: Auch unter dem neuen Gesetz werden wir im Rahmen 
unseres Auftrags alles dafür tun, die Lebensqualität der Menschen in den 
Dortmunder Einrichtungen zu gewährleisten. 

Kein Krankenversicherungsschutz?

 
Man sollte meinen, dass nach Einführung der Allgemeinen Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung (Gesundheits-
reform 2007) heute in Deutschland niemand mehr ohne eigenen Kranken-
versicherungsschutz sein kann. Im Grunde genommen ist diese Annahme 
richtig. Allerdings sah die Gesundheitsreform im Jahre 2007 mit Blick auf 
die Finanzlage der Krankenkassen vor, dass Menschen, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens bereits laufende Sozialhilfeleistungen bezogen – zu 
nennen besonders Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung – von der Versicherungspflicht nicht erfasst 
werden. Dies hatte zur Folge, dass wir Ende 2008 im Rahmen der „Hilfen 

Wie geht es weiter?

Hilfen zur Gesundheit
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Wie geht es weiter?

Eine Herausforderung von 
ganz besonderer Qualität ...

2007 2008

Leistungsempfänger 2.127 2.046

zur Gesundheit“ immer noch über 2000 Personen betreuten, die keinen 
Krankenversicherungsschutz besaßen und wegen zu geringen Einkommens 
Hilfen des Sozialamts benötigten. 
 

Leistungsempfänger von Hilfen zur Gesundheit
31.12.2007 ... 31.12.2008

Die Krankenversorgung der nach diesem System Leistungsberechtigten 
entspricht 1:1 dem Leistungsspektrum in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Von Ausnahmen abgesehen wird die Versorgung durch eine gesetzli-
che Krankenkasse sichergestellt, die sich die Berechtigten selbst aussuchen 
können und von der sie eine Krankenversichertenkarte bekommen. Wir 
tragen die Kosten zu 100%, zuzüglich der Erstattung einer Verwaltungskos-
tenpauschale in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen. Der Gesamtauf-
wand 2008 für die Krankenversorgung betrug rund 20 Mio. Euro. Hinzu 
kamen noch Aufwendungen an ausländische Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten – siehe 
Abschnitt „Hilfen für Zuwanderer”. 
 
Diese Art der Krankenversorgung ist ein Auslaufmodell. Bedingt durch die 
Allgemeine Versicherungspflicht werden künftig nur noch wenige Men-
schen ohne Krankenversicherungsschutz hinzukommen können. Insofern 
haben die Kommunalen Spitzenverbände in Land und Bund erneut Aktivi-
täten im politischen Raum entwickelt, den in der Sozialhilfe verbliebenen 
Menschen (bundesweit ca. 90.000 Personen) den Weg in die gesetzliche 
Krankenversicherung zu ermöglichen.

Hilfen für erwachsene behinderte Menschen in Dortmund  

 
Menschen, die  körperlich, seelisch (psychisch) und/oder geistig behindert 
sind, können auf viele Hindernisse stoßen, wenn sie ihr alltägliches Leben 
organisieren. Alle denkbaren Probleme rund um den zentralen Bereich des 
„Wohnens“ müssen erkannt, geprüft, organisiert, idealerweise gelöst und 
auch finanziert werden. Dass das bundesdeutsche Sozialleistungssystem 
bezogen auf die Zielgruppe historisch gewachsen, extrem verästelt, ausdif-
ferenziert und kompliziert ist, können wir nicht ändern. Dennoch haben 
wir in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht und vieles 
auf den Weg gebracht, das in der Summe betrachtet durchaus ein Allein-
stellungsmerkmal darstellt.  

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Dazu gehören auch:

 
Das Dortmunder BeratungsNetz  

Seit März 2006 arbeiten Vereine, Verbände, Organisationen und öffentliche 
Dienststellen mit ihren jeweiligen Einrichtungen im „BeratungsNetz für 
Menschen mit Behinderungen in Dortmund“ mit dem Ziel zusammen, das 
Beratungsangebot in unserer Stadt zu verbessern. Das Motto der Zusam-
menarbeit lautet: „Niemand geht im Netz verloren“. Inzwischen sind im 
BeratungsNetz 23 Vereine, Verbände und öffentliche Dienststellen mit 
insgesamt 84 Mitgliedern vertreten (Stand 01.04.2009). Durch die Gründung 
des BeratungsNetzes ist die Angebotsvielfalt für Menschen mit Behinderun-
gen in Dortmund wesentlich transparenter geworden. Mit der qualifizierten 
Arbeit im Netz finden Menschen mit Behinderungen leichter und selb-
ständiger zu der für sie richtigen Beratungsstelle. Es ist von rund 100.000 
Kundenkontakten jährlich auszugehen.

 
 
Hilfen zum Wohnen 

 
Seit dem 01.07.2003 ist der Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) für 
alle Hilfen zum selbständigen Wohnen zuständig. Um eine einheitliche 
Struktur für die Zusammenarbeit zwischen überörtlichem Sozialhilfeträ-
ger und Kommunen in der Fläche zu finden, sind Zielvereinbarungen für 
Westfalen-Lippe entwickelt worden. Wir sind eine der ersten Kommunen, 
die mit dem LWL eine Zielvereinbarung „Eingliederungshilfe – Wohnen“ 
abgeschlossen haben. 
 
Die Zielvereinbarung beschreibt verbindlich die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten der Kooperationspartner bei der Unterstützung von Menschen 
mit Behinderung. Wir haben über entsprechende Ratsbeschlüsse eine 
gesicherte Finanzierung von sogenannten komplementären Angeboten 
(z.B. Fahrdienst für behinderte Menschen, Angebote zur Tagesstruktur 
etc.) eingebracht, ohne die das System „Wohnen“ solitär gesehen nicht 
funktionieren könnte. Das finanzielle Volumen dieser derzeit 28 Angebo-
te beträgt jährlich rund 2,6 Mio. Euro. Unsere Beteiligung umfasst in dem 
Gesamtprozess ebenso die fachliche Beratung und Unterstützung hilfesu-
chender Bürgerinnen und Bürger, die Fertigung von Stellungnahmen zu 
bestehenden Bedarfslagen wie auch die Koordination des Prozesses der 
Leistungserbringung beim Nebeneinander von Einzelfallhilfen, in denen 
mehrere Leistungsansprüche bei unterschiedlichen Sozialleistungsträgern 
geltend gemacht werden. Wir waren 2008 an rund 80 Hilfeplankonferenzen 
beteiligt, in denen die Hilfe für rund 800 Einzelfälle aus dem Handlungsfeld 
Wohnhilfen festgezurrt wurde.

„Niemand geht im 
Netz verloren“

Zielvereinbarung 
„Eingliederungshilfe – 

Wohnen“
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Das Koordinierungsgremium und die 			 
Regionalplanungskonferenz

 
Die strukturelle Bedarfsplanung der Hilfsangebote für behinderte Men-
schen erfolgt im Koordinierungsgremium „Behindertenhilfe Dortmund“. 
Mitglieder sind neben dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der 
Stadt Dortmund auch Verbände der Wohlfahrtspflege, die Leistungen 
für Menschen mit Assistenzbedarf anbieten. Die Bedarfsplanung umfasst 
das gesamte Spektrum der Angebotsstrukturen mit Bezug zur Eingliede-
rungshilfe „Wohnen“. Hauptaugenmerk dieses Gremiums liegt darauf, 
gesamtstädtisch bestehende Angebote für die hilfesuchenden Menschen 
zu verbessern und zu vernetzen. Das Gremium tagt mindestens viermal 
jährlich und kann Arbeitsgruppen mit speziellen, tiefer greifenden Arbeits-
aufträgen betrauen. 
 
Mindestens einmal jährlich werden die Strukturdaten in gebündelter Form 
im Rahmen einer Regionalplanungskonferenz bewertet – die betroffenen 
Menschen werden beteiligt. Die in der Konferenz gewonnenen Erkenntnis-
se und Anregungen werden in die zukünftige Arbeit des Koordinierungs-
gremiums einbezogen. Bisher wurden zwei Regionalplanungskonferenzen 
durchgeführt, die regen Zuspruch von Seiten der Fachöffentlichkeit und 
der betroffenen Menschen erfuhren.
 

Der Fahrdienst für behinderte Menschen

 
Die Landesgleichstellungsgesetze des Bundes und des Landes Nordrhein-
Westfalen verpflichten uns, Menschen mit Behinderungen Barrierefreiheit 
in der lokalen Verkehrsinfrastruktur und im öffentlichen Personennahver-
kehr zu garantieren. Mit dem Beitritt zur „Erklärung von Barcelona – Die 
Stadt und die Behinderten“ im Europäischen Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen haben wir uns im Jahre 2003 darüber hinaus verpflichtet, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit sich behinderte Menschen 
in der Stadt ohne Mobilitätseinschränkungen bewegen können; auch im 
Regelverkehrssystem des ÖPNV halten die Bestrebungen an, behinderten 
Menschen adäquate Mobilität zu ermöglichen.  
 
Der seit 1977 bestehende Fahrdienst für behinderte Menschen (BfD) ist 
auch heute noch – und trotz aller Fortschritte im ÖPNV – eine wesentliche 
Voraussetzung, damit Menschen, die behinderungsbedingt den öffentli-
chen Nahverkehr gar nicht oder nicht ohne massive fremde Hilfe benutzen 
können, eine Chance zur Mobilität haben. Durch das 2006 angeschaffte 
neue GPS-gestützte Betriebssystem ist der BfD effektiver und attraktiver 
geworden. Der Fahrdienst steht mit seinen insgesamt 17 Fahrzeugen täg-
lich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr bereit und kann für Fahrten zu geselligen, 
sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen und Treffen gebucht werden. 
Bis zum 27. Lebensjahr ist die Benutzung kostenlos. Für ältere Menschen 

BfD – Ein Erfolgsmodell!
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2007 2008

Personen unter 27 Jahre 163 143

Personen 27 Jahre und älter 5.508 4.631

Fahrdienstberechtigte 5.671 4.774

Fahrgäste 
(Personen, die mindestens einmal gefahren sind)

1.477 1.412

Fahrten 30.651 32.666

gibt es ein Grundfreifahrtenkontingent von 26 Fahrten pro Jahr, weitere 
Fahrten innerhalb Dortmunds müssen bezahlt werden und kosten so viel 
wie eine einfache Fahrkarte der Preisstufe B. Wer Leistungen nach dem 
SGB XII erhält oder ein vergleichbar geringes Einkommen hat, erhält 
Vergünstigungen. 
 
Der BfD wird durch die DEW21 (Dortmunder Energie- und Wasserversor-
gung GmbH) mit einem Nettoaufwand von rund 1,2 Mio. Euro betrieben. 

Fahrgäste und Fahrten des Behindertenfahrdiestes
31.12.2007 ... 31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

Frühe Hilfen für behinderte Kinder – 			 
schnell, wirksam und innovativ 

Wir verfügen über ein weit gefächertes und ausdifferenziertes System an 
frühen Hilfen zur Beratung, Behandlung, Förderung, Betreuung und Versor-
gung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im Alter von der 
Geburt bis zur Einschulung.  
 
Die Leistungen der Sozialhilfe und Rehabilitation bilden dabei einen fach-
lichen und finanziellen Schwerpunkt. Neben den traditionellen solitär heil-
pädagogisch orientierten Angeboten spielt eine neue und im besten Sinne 
moderne Rehabilitationsleistung eine herausragende Rolle: Die interdiszipli-
näre Frühförderung.  
 
Dieses Angebot gemäß SGB IX ermöglicht es derzeit rund 300 Familien, 
alle nötigen Leistungen an Heilmitteln nach SGB V (z. B. Ergotherapie, 
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Physiotherapie, Logopädie sowie psychologische aber auch diagnostische 
ärztliche Leistungen) und nach SGB XII (Heilpädagogische Maßnahmen) für 
ihr behindertes Kind aus einer Hand zu erhalten. Nötig ist nur die Verord-
nung des behandelnden Kinderarztes und die Auswahl eines der vier heute 
zugelassenen Dienste.

Die Familien erhalten innerhalb kurzer Zeit einen Termin zur Beratung und 
zum Start eines interdisziplinären Diagnostikverfahrens. Am Ende steht 
ein individuell zwischen allen Fachdisziplinen abgestimmter Förder- und 
Behandlungsplan, der in der Regel ein Jahr gilt.

Der Dienst leitet das Verfahren zur Kostenübernahme mit uns ein. Obwohl 
es sich für uns im Weiteren um ein anspruchsvolles und aufwändiges Ver-
fahren handelt, in welchem alle anderen beteiligten Rehabilitationsträger 
das Sozialamt als alleinig verfahrensführenden Träger bestimmt haben, 
liegen die Vorteile auf der Hand: 

•	 Eltern brauchen weder bei ihrer Krankenkasse noch beim Sozial- oder 
Gesundheitsamt vorstellig zu werden. 

• 	 Das komplexe Verfahren läuft quasi „hinter den Kulissen“ und unter 
enorm anspruchsvollen zeitlichen und qualitativen Zielsetzungen 

	 (z. B. „drei Wochen nach Auftragseingang“). 
• 	 Alle Kosten für den gesamten „Leistungsmix“ (und während des in der 

Regel mehrjährigen Förderverfahrens) aus originären SGB V, XII und 
	 IX-Leistungen werden von uns geprüft, bewilligt, bezahlt und abgerech-

net, wobei der Krankenkassenanteil 27 % der Gesamtkosten beträgt. 
Bei uns schlägt der finanzielle Anteil mit jährlich rund 1 Mio. Euro zu 
Buche.
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Wir haben seit Jahren einen enormen Aufwand mit der Entwicklung, 
Verhandlung und Implementierung dieser Komplexleistung betrieben. 
Die komplizierten Vertragswerke mit den NRW-Krankenkassen und den 
örtlichen Leistungserbringern haben inzwischen bundes- und landesweit 
Musterstatus.  
 
Die künftigen Anstrengungen fokussieren sich auf die Optimierung der 
Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern, die gemeinsame Evaluation 
der einzelfallbezogenen Leistungen und qualitativen Ergebnisse sowie auf 
Neuverhandlungen im Bereich der Kostenaufteilung. Zudem ist eine Kun-
denbefragung geplant – schließlich stand von Anfang an eine wirksame und 
optimierte Förderung der behinderten Kinder im Fokus unserer Bemühun-
gen und das soll auch so bleiben. Weitere Themen sind die Fortentwicklung 
von Angeboten und Leistungen in anderen (solitären) heilpädagogischen 
Bereichen, wie etwa dem Hilfesystem für autistische Kinder. In diesen heil-
pädagogischen Bereichen werden heute für insgesamt 400 Kinder Leistun-
gen erbracht. Die Gesamtkosten betragen jährlich rund 900.000 Euro.

Behinderte Kinder: Eingeschult – wer hilft? 

Unser Schulsystem regelt, dass behinderte Kinder auf Antrag am gemein-
samen Unterricht an Regelschulen teilnehmen oder im Falle spezieller und 
individueller Erfordernisse Förderschulen mit verschiedenen Schwerpunk-
ten besuchen. Unabhängig davon kann es in Ausnahmefällen notwendig 
sein, zusätzlich zu den jeweils gegebenen pädagogischen Fachkräften eine 
individuelle Hilfskraft einzusetzen. Diese Integrationshelfer helfen Kindern 
mit besonderen Problemen beim Schulbesuch und während des Unterrichts. 
Oftmals wäre sonst eine Beschulung gar nicht möglich oder gefährdet. Nach 
der Schulgesetzgebung und Sozialhilferechtsprechung kommen als Leis-
tungs- und Kostenträger der zuständige Sozialhilfeträger (körperlich und/
oder geistig behinderte Kinder) bzw. Jugendhilfeträger (seelische Behin-
derungen) in Betracht, soweit die Mittel des jeweiligen Schulträgers nicht 
ausreichen. 

Wie geht es weiter?  

gemeinsamer Unterricht 
an Regelschulen
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Wie kommt es nun zur Integrationshilfe?

Wir unterscheiden drei Fallkonstellationen: 
 
Im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts (behinderter mit nicht behin-
derten Kindern) an den allgemeinbildenden Schulen stellt das Schulver-
waltungsamt Assistenzkräfte in einem Helferpool zur Verfügung. Sollten 
dessen Möglichkeiten in besonderen Einzelfällen nicht ausreichen oder 
erschöpft sein, erfolgt in einem geregelten und über die Schulverwaltung 
gesteuerten System eine einzelfallbezogene Unterstützung – in der Regel 
durch das Jugendamt, in Ausnahmefällen durch uns.  
 
Mit den folgenden fünf Förderschulen 

• 	 Max-Wittmann-Schule
• 	 Schule Am Marsbruch 
• 	 Schule Am Haus Langendreer 	
• 	 Christopherus-Schule Dortmund
• 	 Christopherus-Schule Bochum
 
haben die beteiligten städtischen Akteure unter Einbeziehung des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe als im Einzelfall zuständigen überörtlichen 
Sozialhilfeträger gemeinsam und unter unserer Federführung ein Dortmun-
der Modell entwickelt, das viele Probleme löst, mit denen sich anderNorts 
Ämter, Schulleitungen und Eltern beschäftigen müssen. 

Und das funktioniert so: 
 
Die Schulen melden ihren Bedarf jedes Schuljahr an. Bei Bedarf wenden 
sich die Eltern auch direkt an die Leitung „ihrer“ Schule; in der Regel ge-
schieht dies weit vor Schuljahresbeginn. Mehr ist nicht nötig. Die anderswo 
üblichen Sozialhilfe- und Verwaltungsverfahren mit aufwändigen Prü-
fungen vieler Institutionen und Untersuchungen – insbesondere mit viel 
„Laufarbeit für die Eltern“ verbunden – finden hier nicht statt. 
 
Die Schule prüft die aktuellen Ressourcen und Hilfsangebote. Wird zu-
sätzlich ein Integrationshelfer benötigt, wird dieser Bedarf zur weiteren 
Bearbeitung bei einer zentralen Stelle im Sozialamt angemeldet. Hier wird 
dann der strukturelle Bedarf für die fünf teilnehmenden Schulen in einer 
Konferenz mit allen beteiligten Akteuren erörtert und geklärt. Helferkon-
tingente werden schulbezogen gebildet, neu justiert, akquiriert, organisiert 
und finanziert. Das ergibt eine bedarfsdeckende und pauschalierte Ver-
sorgungsstruktur in Schulen, die aber die individuellen Bedarfe der Kinder 
im leistungsrechtlichen Sinne abdeckt. Das Modell hat natürlich viele und 
teilweise spezielle Facetten, die an dieser Stelle hintenanstehen können. 
Was zählt ist: Die Kosten bleiben steuerbar und stabil, die Leistungen sind 

Drei Fallkonstellationen
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qualitativ gesichert, im Ergebnis sind alle Beteiligten zufrieden, vor allem 
Eltern und Kinder. Eine echte Innovation, wie sie bundesweit ihresgleichen 
sucht.  
 
An anderen Förderschulen kann das zuvor beschriebene Verfahren (mangels 
„Masse“) nicht zur Anwendung kommen, hier wird Integrationshilfe im Ein-
zelfall durch das Jugendamt oder durch uns nach dem üblichen leistungs-
rechtlichen Standard geprüft. 
 
Die Kosten der Integrationshilfe betragen gesamtstädtisch jährlich über 
1 Mio. Euro. Gefördert werden im Schuljahr 2008–2009 über das Sozialamt 
79 Schulkinder, über das Schulverwaltungsamt 21 Schulkinder im Primarbe-
reich und 12 Schulkinder im Sekundarbereich sowie 55 Schulkinder über das 
Jugendamt.
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Ambulante und (teil-) stationäre Pflege

 
Wird ein Mensch pflegebedürftig oder ist die selbständige Lebensführung 
aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder durch Behinderung be-
einträchtigt, entsteht in unterschiedlicher Länge, Breite und Tiefe die Not-
wendigkeit von Beratung, Unterstützung, Begleitung und auch finanzieller 
Hilfe bei der Planung, Organisation und Gestaltung sowie Finanzierung 
eines individuell passenden Versorgungsarrangements. 
Idealerweise wird dabei die Balance zwischen notwendigen, bezahlbaren 
und vor allem wirksamen Maßnahmen gehalten. Fehlentscheidungen sind 
teuer – für die betroffenen Menschen und die sozialen Sicherungssysteme. 

Neben Leistungen der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und 
der Rehabilitation kommt der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XII) und den landesspezifischen Regelungen eine besonde-
re, weil finale Bedeutung zu. 

Alle Sparten der Sozialversicherung sind systemisch vorrangig anzusehen. 
Oftmals reichen diese Leistungen aber nicht aus oder sie erfassen nicht alle 
notwendigen Bedarfe. Zudem ist die Bandbreite möglicher Leistungen im 
zersplitterten bundesdeutschen Sozialrecht auch für Fachleute kaum zu 
überschauen. 

Die Sozialhilfe ist nun gefordert, nach dem Gesamtfallprinzip alle Lebens-
bereiche nachfragender Menschen zu beleuchten, alle sozialhilferechtlich 
relevanten Bedarfe zu ermitteln, zu prüfen, ein Versorgungsarrangement 
mit dem Hilfesuchenden in seiner konkreten Lebenssituation zu verein-
baren und mögliche Leistungen hinsichtlich Art, Umfang, Dauer, Ziel und 
Kosten zu bestimmen. 
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Während die Sozial- und Seniorenbüros eine Erstberatung und eine An-
tragsaufnahme flächig und quartiersnah für die Bürgerschaft anbieten, 
setzt sich nun der Geschäftsprozess „Pflege plus X“ im zentralen Fachdienst 
des Amtes fort:  
 
Hier setzt die konkrete fachliche Prüfung der Hilfen und des gesamten Ver-
sorgungssettings durch ein zentral angesiedeltes Team mit Mehrfachquali-
fikationen aus den Bereichen der Krankenpflege, Sozialarbeit und Sozialpä-
dagogik, Fallmanagement und Gerontologie an. Im sozialen Leistungs- und 
Rehabilitationsrecht erfahrene Verwaltungskräfte ergänzen das Team.  
Hausbesuche, auch außerhalb der üblichen Bürozeiten, sind ebenso selbst-
verständlich wie ein Fallmanagement für akute Notfälle, etwa bei einer 
kurzfristig notwendig werdenden stationären Versorgung.   
 
Ausgehend von den Wünschen der Hilfesuchenden, unter Berücksichtigung 
der häuslichen Situation, des familiären und nachbarschaftlichen Umfelds 
und natürlich der pflegerischen und fachlichen Notwendigkeiten, erfolgt 
eine Bedarfsfeststellung mit dem Ziel einer wirksamen, individuell zuge-
schnittenen, das Maß des Notwendigen nicht überschreitenden Versorgung 
des pflegebedürftigen oder behinderten Menschen. 

Diese kann z. B. in der Gewährung von Pflegebeihilfen oder Pflegegeldern 
bestehen oder in der Kostenübernahme für einen Pflegedienst, für Hilfs-
mittel und Wohnungsumbau, aber auch die Frage der Notwendigkeit einer 
Heimunterbringung oder alternative Fragen zum Wohnen betreffen. In 
vielen Fällen erweist sich auch eine Kombination aus verschiedenen Einzel-
hilfen als notwendig. 

Ein wichtiger Schwerpunkt beim „Festzurren“ der geeigneten Hilfen ist 
dabei immer die Berücksichtigung vorrangiger Hilfen anderer Sozialleis-
tungsträger; z.B. wird auch besonderes Augenmerk auf die Leistungen der 
Rehabilitationsträger gerichtet. 
Durch zielgerichtete und rechtzeitig eingeleitete Maßnahmen in einer 
entsprechenden Spezialeinrichtung kann im Einzelfall Pflegebedürftigkeit 
eventuell beseitigt oder wenigstens aber gemildert werden. 
Der Blick geht über die pflegerischen Notwendigkeiten weit hinaus. Der 
gesamte Lebensbereich wird in den Fokus einbezogen. 

So kommt es auch zu einem Nebeneinander verschiedener Leistungen nach 
dem SGB XII, V, XI oder SGB IX. Entscheidungen in Einzelfällen werden dann 
durch die aktenführenden Stellen des Fachbereichs ausgeführt und umge-
setzt; das Controlling „über alles“ wird weiterhin zentral sichergestellt. 

Dadurch sind alle relevanten Informationen über die Entwicklung und zur 
Steuerung pflegerischer und komplementärer Hilfen bei uns in einer Hand. 
Die organisatorische Ausrichtung des Fachbereichs nach Geschäftsprozessen 
war seinerzeit der richtige Schritt. Erstberatung und Antragsannahme vor 
Ort in den Sozial- und Seniorenbüros, zentrale Prüfung und Entscheidung 
in einem mobilen Backoffice. Aktenführung in dezentralen und zentralen 
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Backofficebereichen – das passt zueinander; das funktioniert auch unter 
Effizienzaspekten ausgezeichnet. 
 
Im Jahr 2008 hat es über 1.700 Bedarfsüberprüfungen und Entscheidungen 
gegeben. Durch die beschriebenen Maßnahmen haben sich kalkulatori-
sche Einsparungen bzw. Minderausgaben von rund 1,6 Mio. Euro ergeben. 
Das Dortmunder Modell einer zentralen, multidisziplinären sowie am 
Geschäftsprozess orientierten Organisation im Bereich „Pflege plus X“ hat 
inzwischen bundesweit viele Nachahmer gefunden.   

Ein ganz besonderer Schwerpunkt im Jahr 2008 war die Umsetzung und 
Folgenabschätzung der mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz einge-
führten Änderungen. Die auf Bundesebene laufende Debatte um einen 
veränderten Pflegebedürftigkeitsbegriff dürfte massive Auswirkungen auf 
das parallele System der Behindertenhilfe haben. Das Sozialamt ist über die 
Arbeitsgremien der Kommunalen Spitzenverbände aktiv und am Puls der 
Entwicklung. 
 
Einer der sehr kontrovers diskutierten und damit öffentlichkeitswirk-
samsten Punkte des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes war das „Ob“ und 
„Wie“ der Einrichtung von Pflegestützpunkten. Auch nach dem aus unserer 
Sicht missglückten Kompromiss im SGB XI ist in NRW inzwischen Klarheit 
erreicht: Es wird Pflegestützpunkte geben - wenn sich die Vereinbarungs-
partner vor Ort darauf verständigen. Die Verhandlungen in Dortmund sind 
angelaufen; für eine Prognose ist es indes zu früh. 

Wie geht es weiter? 
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Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008

Die Zahl der betreuten Personen ist um 24,07% gestiegen.

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Dauerpflege statt Dauerstress 

Medizinischer Fortschritt, gute wirtschaftliche und soziale Lebensbedin-
gungen führen dazu: Wir werden immer älter. Das ist gut, solange wir 
körperlich und geistig gesund sind. Doch oft kommt mit dem Alter auch die 
Pflegebedürftigkeit.

Menschen und Familien, die sich nicht oder nicht mehr in der Lage sehen, 
betroffene Eltern bzw. Großeltern zu Hause zu pflegen, stehen unter 
großem psychischen Druck und brauchen für eine stationäre Dauerpflege 
immer öfter finanzielle Unterstützung. Das eigene Vermögen und die Leis-
tung der Pflegekasse reichen nicht aus, um die Kosten einer Dauerpflege zu 
decken.

„Uns ist es deshalb wichtig, möglichst zeitnah zu entscheiden, ob alle 
Voraussetzungen für eine stationären Dauerpflege und die Übernahme der 
Kosten erfüllt sind, um so den Angehörigen wenigstens ein bisschen Druck 
zu nehmen“, sagt Jochen Scholz, Leiter des Geschäftsbereichs „Stationäre 
Pflege und Hilfen besonderer Art“.

Der monatliche Aufwand für eine Dauerpflegeeinrichtung setzt sich zu-
sammen aus Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Kosten für die Pflege 
sowie einem Zuschuss für den Einrichtungsträger, um Gebäude und Inventar 
instand zu halten. Außerdem erhalten die Bewohner ein Taschengeld zur 
persönlichen Verfügung sowie Bekleidungsbeihilfen.

„Wenn alle notwendigen Unterlagen, das heißt ,Einkommens- und Vermö-
gensnachweise und das Gutachten der Pflegekasse zum Gesundheitszustand 
des Betroffenen bei uns eingegangen sind, ist es unser Ziel, innerhalb von 
sechs Wochen über 85 Prozent der eingegangenen Anträge zu entscheiden 
– und in der Regel schaffen wir das.“
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Stationäre Pflege

 
Wir leisten Sozialhilfe und Pflegewohngeld zur Deckung der Heimkosten, 
wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Hilfen in Dauerpflegeeinrichtungen, Sozialhilfe

Die monatlich zu zahlenden Heimkosten in einem Pflegeheim setzen sich 
zusammen aus Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sogenannte „Ho-
telkosten“ und den Pflegekosten, gestaffelt nach dem Grad der Pflegebe-
dürftigkeit. Weiterhin gehören dazu die Investitionskosten. Sie erfassen 
die Aufwendungen des Trägers der Pflegeeinrichtung, um Gebäude und 
Inventar zu erstellen bzw. anzuschaffen oder instand zu halten (siehe auch 
Pflegewohngeld).  
 
Sozialhilfe kann dann gezahlt werden, wenn der Grad der Pflegebedürftig-
keit durch die zuständige Pflegekasse festgestellt ist und die entstehenden 
Kosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sowie der Leistung 
der Pflegekasse gedeckt werden können. Unsere Leistung beinhaltet auch 
einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) und Beklei-
dungsbeihilfen. 

Hilfen in Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegewohngeld

In Nordrhein-Westfalen kann nach dem Landespflegegesetz NW unter be-
stimmten Voraussetzungen Pflegewohngeld gewährt werden  Dieses wird 
unmittelbar von uns an die Dauerpflegeeinrichtung gezahlt. 
Mit dieser Förderung soll eine leistungsfähige und wirtschaftliche teilstati-
onäre bzw. vollstationäre sowie eine komplementäre Angebotsstruktur für 
alle Pflegebedürftigen gewährleist werden.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Einrichtungen ist in den letzten Jahren 
relativ konstant geblieben, was auch weiterhin zu erwarten ist. Der demo-
graphische Wandel wirkt sich offensichtlich wegen der vielfältigen ambu-
lanten und teilstationären Möglichkeiten der Pflege nicht signifikant aus.

Heimpflege ist notwendig – 
Wer kommt für die Kosten auf?

Wie geht es weiter?  
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Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (teilstationär)

Pflegebedürftige können Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie 
der Kurzzeit- und Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, wenn eine 
ausreichende häusliche Pflege nicht möglich ist. 

Die Tagespflege ist ideal für pflegebedürftige ältere Menschen, um so lange 
wie möglich selbständig leben zu können. Sie schafft Freiräume für Ange-
hörige und trägt zur Entlastung von pflegenden Angehörigen bei. 

Bislang wenig durchgesetzt haben sich Einrichtungen der Nachtpflege. Hier 
werden die Betroffenen vom späten Nachmittag bis zum nächsten Morgen 
versorgt. 
Reichen auch Tages- und Nachtpflege nicht aus, haben Pflegebedürftige An-
spruch auf Kurzzeitpflege. Sie dient der zeitlich befristeten vollstationären 
Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen, die ansonsten in 
der häuslichen Umgebung betreut und versorgt werden. 

Tagespflege, Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, 

Verhinderungspflege
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Personen mit Hilfen innerhalb von Einrichtungen
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen ist fast unverändert.
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Leistungsbezieher in der teilstationären Pflege
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen steigt, wird aber durch die Investitionskostenförderung beeinflusst.

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Wie geht es weiter?  

Wie bei der dauerstationären Pflege  können wir Sozialhilfe zahlen, wenn 
die zuständige Pflegekasse die Pflegebedürftigkeit festgestellt hat und die 
entstehenden Kosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen und 
der Leistung der Pflegekasse gedeckt werden können.  
 
Seit 2007 können Anträge auf Tages- und Kurzzeitpflege sowie vollstatio-
näre Dauerpflege auch in den Sozialbüros gestellt werden.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger werden Pflegeleistungen außerhalb 
von Einrichtungen in Anspruch nehmen. Ziel der teilstationären Maßnah-
men ist vor allem die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit im häusli-
chen Bereich. Unterstützend greift dabei ein entsprechend ambulantes 
pflegerisches Setting.
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Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Sozialbüros schaffen Mittel und Wege 

„Soziale Armut“ gibt es auch in unserer Gesellschaft. Immer mehr Familien 
und Alleinerziehende sind bedürftig, und immer mehr Menschen sind aus 
gesundheitlichen Gründen vorübergehend oder dauerhaft erwerbsunfähig.
Diese Entwicklung trifft auch auf Dortmund zu, weiß Stephan Kellner, Be-
reichsleiter des Geschäftsbereichs „Sozialbüros“ im Sozialamt.
„Vom 4. Quartal 2007 auf das 4. Quartal 2008 hat sich die Zahl der Men-
schen, die von uns vorübergehend Leistungen empfangen, von 1.059 auf 
1.261 und die der dauerhaften Leistungsempfänger von 7.676 auf 8.156 
erhöht.“
Der Bereichsleiter koordiniert die Arbeit der zwölf Sozialbüros, die als 
Zweigstellen des Geschäftsbereichs auf den gesamten Stadtbezirk verteilt 
sind. 

Finanzielle und soziale Hilfen aus einem Guss

„Über die finanziellen Leistungen hinaus bewerten unsere Beschäftigten 
auch die soziale und häusliche Situation der Kunden. Natürlich haben wir 
auch eine rechtlich begründete Neugier, aber vor allem suchen wir nach 
Lösungen, um belastete Lebenssituationen zu verbessern“, sagt Stephan 
Kellner. 
„Während sich unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in 
erster Linie um die Bearbeitung der wirtschaftlichen Hilfen kümmern, ent-
wickeln unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter individuelle soziale 
Hilfen. Sie schauen zum Beispiel, ob die alte Dame mit Arthrose im vierten 
Stock wohnen bleiben kann und ob sie Hilfe aus ihrem privaten Umfeld be-
kommt oder ob weiterführende Hilfen – wie zum Beispiel Hilfen zur Pflege  
oder Haushaltshilfe – vonnöten sind.“

Dortmund-Pass lässt teilhaben  

Er hat sich auch über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Namen ge-
macht: Der Dortmund-Pass. „Unbestritten ein wichtiges Instrument, damit 
wirtschaftlich bedürftige Menschen keine Nachteile beim Zugang zum 
gemeinschaftlichen Kultur- und Freizeitgut haben“, sagt Stephan Kellner. 
Viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie das Theater Dortmund, die 
Musikschule, die Stadtbibliothek oder der Westfalenpark, können mit dem 
Ausweis kostenlos bzw. zu ermäßigten Eintrittspreisen besucht werden. Wer 
ihn haben möchte, erhält ihn kostenlos in den Sozialbüros.
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 Hemmschwellen abbauen mit Aktionsbüros

 „Aktionsbüros“ als Kooperation zwischen JobCenterARGE und dem Sozial-
amt sollen künftig helfen, im Rahmen des „Aktionsplans Soziale Stadt“ in 
13 Stadtteilen, die unterdurchschnittlich entwickelt sind, Menschen direkt 
zu erreichen. 
„In für Behörden untypischer Atmosphäre sollen die Menschen ihre Fragen 
zum Leistungsrecht loswerden können und Hilfen beim Ausfüllen von An-
trägen erhalten“, erklärt Stephan Kellner.
Das erste Aktionsbüro im Sozialraum „Dorstfelder Brücke“ wurde bereits 
im Juni 2008 eröffnet, weitere sind derzeit im Aufbau.

Leistungen zum Lebensunterhalt – alt, krank und arm?  

Wer im Alter oder wegen einer Erkrankung dem Arbeitsmarkt nicht mehr 
zur Verfügung steht und dann auch noch feststellen muss, dass das Geld 
zum Leben nicht ausreicht, für den sind Existenzängste Alltag. 
 
Hier treten wir ein, um für diese Personen ein menschenwürdiges Leben 
sicherzustellen.
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Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von  Einrichtungen

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach Kapitel 3 des Sozialgesetzbuches 12. 
Buch (SGB XII) erhalten Personen, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen 
Unterhalt aus ihrem Einkommen und Vermögen zu bestreiten.  
 
Unsere Kundinnen und Kunden sind größtenteils vorübergehend nicht 
erwerbsfähig oder haben – z. B. weil ihnen eine Arbeitserlaubnis fehlt – 
keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.   
 
Im 4. Quartal 2007 wurden für 1.059 Personen Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt  erbracht. Im Vergleichszeitraum 2008 hatte sich diese Zahl 
um 202 Personen auf 1.261 Personen erhöht.	 

Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen ist um 19,07 % gestiegen.

Kapitel 3
SGB XII

960 981 995
1059

1101
1169

1211
1261

Hilfe zum 
Lebensunterhalt

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV
2007 2008

+202

Eine Besonderheit ist die Gruppe derer, die wegen voller Erwerbsminderung 
vom JobCenter ARGE Dortmund in den Leistungsbezug des Sozialamtes 
wechseln.

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Während es sich im 4. Quartal 2007 um 201 Personen handelte, die aus 
dem Leistungsbezug des Sozialgesetzbuches II (JobCenterARGE) in den 
Leistungsbezug des Sozialgesetzbuches XII (Sozialamt) wechselten, ist diese 
Zahl im 4. Quartal 2008 auf 537 angestiegen. 

Personen, die aus dem Rechtskreis SGB II in die HLU zurückkehren
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der Rückkehrer aus dem SGB II ist um 167,16% gestiegen.

 

 

 
 

201

249

328

446

537

28
50

115

SGB II Rückkehrer

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV
2007 2008

+336

Quelle: Sozialamt – Controlling

Überwiegend handelt es sich um Menschen, die nicht mehr in der Lage 
sind, am allgemeinen Arbeitsmarkt mindestens drei Stunden täglich einer 
Arbeit nachzugehen – also vorübergehend oder dauerhaft erwerbsunfähig 
sind. 

Hier prüfen wir besonders, inwieweit diese Personen, wenn es ihnen ge-
sundheitlich besser geht, in den Leistungsbezug des Sozialgesetzbuches II 
(ARGE) zurückgeführt werden können.
 
Zu diesem Zweck haben wir 2008 damit begonnen ein zentrales „Zugangs-
management“ einzurichten. Wir berücksichtigen die individuellen Lebens-
umstände der Anspruchsberechtigten und unterstützen sie durch eine 
aktive Planung der Hilfen so, dass sie wieder erwerbsfähig sein werden. 

Zentrales 
„Zugangsmanagement“
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Das Ziel des Zugangsmanagements im Jahr 2009 soll sein, möglichst viele 
Kundinnen und Kunden so zu stabilisieren, dass sie an den Arbeitsmarkt 
zurückkehren können.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiAE) nach Kapitel 
4 SGB XII erhalten Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können und
•	 die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
•	 die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
	 dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
 
Im 4. Quartal 2007 wurden für 7.676 Personen Leistungen der Grundsiche-
rung nach Kapitel 4 erbracht. Im gleichen Quartal 2008 hatte sich diese Zahl 
auf 8.156 Personen erhöht.

Wie geht es weiter?

Kapitel 4 SGB XII

Personen mit GSiAE außerhalb von Einrichtungen
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen ist um 6,25% gestiegen.

7122
7378 7515 7676 7825 7968 8049 8156

Grundsicherung 
im Alter und bei 

Erwerbsminderung

Q IVQ IIIQ IIQ IQ IVQ IIIQ IIQ I
20082007

+480

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Für die Erhöhung der Zahlen gibt es zwei maßgebliche Gründe: 

1. 	 Personen aus dem Leistungsbezug des Kapitel 3 Sozialgesetzbuch XII 
(Hilfe zum Lebensunterhalt) wechseln, weil sie dauerhaft voll erwerbge-
mindert sind, in den Leistungsbezug nach dem Kapitel 4 Sozialgesetz-
buch XII (Grundsicherung) 

2. 	 Immer mehr Menschen haben kein oder nur ein geringes Renteneinkom-
men und können den Lebensunterhalt nicht selbständig sicherstellen.

Die ab 01.01.2009 geltenden neuen Regelungen des Wohngeldrechtes wer-
den in vielen Fällen zu höheren Wohngeldleistungen führen. Dies hat zur 
Folge, dass oftmals kein ergänzender Leistungsanspruch nach dem Sozial-
gesetzbuch XII gegeben sein wird. Trotzdem werden aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung und der zunehmend geringen Renteneinkommen 
die Fallzahlen in der Grundsicherung weiter steigen.

Beratende Hilfen 		

Neben finanziellen Leistungen bieten wir auch beratende Hilfen nach dem 
Sozialgesetzbuch XII an. Da unser Kundenkreis überwiegend sehr alt und 
körperlich beeinträchtigt ist, kommt der individuellen Einzelfallhilfe durch 
die Berufsgruppe Sozialarbeit eine große Bedeutung zu. 

Grundsicherung für Arbeitsuchende  

Mit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum 01.01.2005 
wurden die bisherigen Systeme der Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur neuen 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (GruSi) zusammengeführt.

Damit wir das neue Leistungsrecht umsetzen können, haben wir in Dort-
mund eine Arbeitsgemeinschaft – JobCenterARGE – gebildet; Träger sind 
die örtliche Agentur für Arbeit und die Stadt Dortmund.

Seither kümmert sich die ARGE ebenso engagiert wie erfolgreich um 
Integration und Leistungsgewährung und wir uns als kommunaler Partner 
schwerpunktmäßig um Leistungen zur Wiedereingliederung in Arbeit, als 
da sind unter anderem:

•	 Schuldnerberatung
•	 Psychosoziale Betreuung
•	 Suchtberatung

Wie geht es weiter?

Individuelle Hilfe vor Ort 

Der Beginn einer neuen 
„Sozialleistungs-Ära“

Wir sind kommunaler Partner 
der JobCenterARGE!
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2007 2008

Bundesanteil 
in %

31,20% 28,60%

Produktergebnis 
in Mio. Euro

106,40 111,60

Darüber hinaus verbleibt uns noch 
1. 	 die Beteiligung an den Transferleistungen Kosten der Unterkunft und 

Heizkosten, sowie an einmaligen Beihilfen (z. B. Wohnungsausstattung, 
Klassenfahrten) und 

2. 	 die Zahlung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Betriebs-
kosten der ARGE – kurz KFA genannt. 

Zu 1) 
Wir erstatten zeitnah als kommunaler Leistungsträger die Aufwendungen 
im Rahmen von Abrechnungen pro Arbeitstag an die Bundesagentur für Ar-
beit (BA); im Gegenzug erhalten wir von der BA monatlich eine Beteiligung 
an den Unterkunfts- und Heizkosten.
Diese Bundesbeteiligung differiert jährlich und beeinflusst als größter 
Einzelertrag maßgeblich das Haushaltsergebnis in diesem Bereich.

Grundsicherung für Arbeitsuchende
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

Zu 2) 
Wir tragen 12,6% aller Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand) der 
ARGE; dies macht etwa 6,2 Mio. Euro jährlich aus.

Soziale Vergünstigungen 

Mit dem Dortmund-Pass können unsere Einwohnerinnen und Einwohner, 
die vom Sozialamt, vom Jugendamt oder der JobCenterARGE Dortmund 
Leistungen erhalten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, an Freizeit- und 
Kulturveranstaltungen kostenlos oder zu ermäßigten Preisen teilzunehmen. 

Im Jahr 2008 haben insgesamt 11.766 Personen diese Vergünstigung 
genutzt, damit 582 mehr als 2007.

Dortmund-Pass – 
mit dabei statt außen vor!

2007 2008

Besitzer eines Dortmund-Pass 11.184 11.766

Soziale Vergünstigungen
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Der Dortmund-Pass erfreut sich wachsender Beliebtheit, wie man an der 
jährlich steigenden Zahl der ausgestellten Dortmund-Pässe feststellen kann.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 13.12.2007 die Einführung eines Sozial-
tickets in Dortmund beschlossen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige 
soziale Leistung der Stadt Dortmund gegenüber ihren Bürgerinnen und 
Bürgern, für die keine spezifische Rechtsgrundlage vorliegt.

Für das Jahr 2008 gingen über 30.000 Anträge ein.
Insgesamt wurden 27.834 Tickets ausgestellt.

Das Sozialticket wird in einem zunächst zweijährigen Modellprojekt unter 
der Federführung des Sozialamtes angeboten. Bezugsberechtigt sind die 
Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II, der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsunfähigkeit, der wirtschaftlichen Jugendhilfe oder nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Das Ticket wird im Rahmen eines Großkundenabonnements analog dem 
Ticket 1000 als Jahresabonnement ausgestellt. Die Eigenbeteiligung der 
berechtigten Personen liegt zur Zeit bei monatlich 15,00 Euro.
Die Laufzeit beträgt mindestens 12 Monate. 
Eine erstmalige Nutzung war ab 01.Februar 2008 möglich. 

Starkregenhilfe

Am 26.07.2008 kam es in einigen Stadtteilen Dortmunds zu einem Wetter-
sturz mit heftigen Regenfällen, der erhebliche Schäden verursachte.
Um den Betroffenen möglichst unbürokratisch und schnell zu helfen, 
wurde eine Sonderarbeitsgruppe eingerichtet.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellte einen Betrag in Höhe von 742.000 Euro 
als Hilfe zur Überwindung der außergewöhnlichen und unvorhersehbaren 
finanziellen Belastungssituation aufgrund des Starkregens zur Verfügung.

Mit diesem Geld wurden hilfsbedürftige Privatpersonen ohne adäquaten 
Versicherungsschutz bei der Wiederbeschaffung von Hausrat und Beklei-
dung sowie bei der Beseitigung der akuten Starkregenschäden finanziell 
unterstützt.

Die Antragsfrist endete am 23.01.2009 mit der Zielsetzung, sofort im 
Anschluss die Leistungsbewilligung und -auszahlung vorzunehmen. 
In 258 Fällen wurden Landesmittel mit Bescheid bewilligt, wobei sich 
die Zuwendungshöhe zwischen 200,00 Euro bis 14.000,00 Euro bewegte.
 

Wie geht es weiter?

Sozialticket – mit uns kom-
men Sie weiter!

„Der große Regen“
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Bei der Festsetzung der anerkannten Schadenshöhen wurden Versiche-
rungsleistungen und bereits erhaltene Spenden bedarfsmindernd berück-
sichtigt.
 
Dabei wurden auch die finanziellen Zuwendungen angerechnet, die an-
lässlich der Spendenaktion „Dortmund Hilft“ über das Diakonische Werk in 
enger Kooperation mit der Stadt Dortmund verteilt wurden.
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Beschäftigungsprojekte im Konzern Stadt Dortmund	
Gut für die Menschen – gut für die Stadt

Der Sozialstrukturatlas zeigt es deutlich: In 13 stark benachteiligten Ak-
tionsräumen muss etwas passieren, sowohl in sozial- und wirtschafts- als 
auch beschäftigungspolitischer Hinsicht. Die Fachstelle zur Organisation 
und Durchführung von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund 
(50/7) wird hier der sozialpolitischen Verantwortung der Stadt Dortmund 
gerecht, indem sie arbeitsuchende Menschen aus ganz Dortmund an den 
Arbeitsmarkt heranführt und so einen Beitrag zu ihrer Wiedereingliede-
rung in das Arbeitsleben leistet.

Deshalb werden auch niedrigschwellige Angebote entwickelt. So sollen 
besonders die Menschen wieder an Arbeit herangeführt werden, die schon 
lange aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen sind. Gerade für sie ist es wich-
tig, eine geordnete Tagesstruktur zurückzugewinnen.

„Wir geben unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine neue, sinnvolle 
Aufgabe und vermitteln Schlüsselqualifikationen, soweit dies erforder-
lich ist“, sagt Oliver Wozny, Leiter der Fachstelle. „Nur so ist es möglich, 
gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern berufliche Perspek-
tiven zu entwickeln“. Eine herausragende Rolle spielen in diesem Zusam-
menhang unsere Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Sie führen Job-
Coaching sowie Gruppenarbeiten mit Jugendlichen durch, unterstützen bei 
Bewerbungen und beraten umfassend über unser Hilfsangebot.

Die Fachstelle entwickelt innovative Projekte und berücksichtigt dabei vor 
allem das Thema Soziale Stadt. So wurden beispielsweise viele Unterstüt-
zungsangebote für Schülerinnen und Schüler an den Dortmunder Schulen 
eingerichtet (Schulsozialarbeit, Berufswahlbegleitung, Lernunterstützung, 
gesunde Ernährung etc.). 

Die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ist nicht das primäre Ziel von 
Arbeitsgelegenheiten. Trotzdem konnten bisher 351 Menschen aus den 
Arbeitsgelegenheiten direkt in den Arbeitsmarkt wechseln.

Abgestimmt werden alle Projekte mit der JobCenterARGE, die auch die 
Finanzierung übernimmt. 
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Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund
 
Der Rat der Stadt Dortmund hat die bisher von der städtischen Tochter-
gesellschaft Dortmunder Dienste gGmbH durchgeführten stadtinternen 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) seit dem 01.01.2006 auf das Sozialamt 
übertragen.  
 
Zur Umsetzung dieses Beschlusses haben wir „die Fachstelle für Arbeits-
gelegenheiten (AGH)“ eingerichtet, die eng und vertrauensvoll mit der 
JobCenterARGE Dortmund zusammenarbeitet.  
 
Wir organisieren jahresdurchschnittlich Arbeitsgelegenheiten für bis zu 
1.350 Personen im Konzern der Stadt Dortmund. Damit ist das Sozialamt 
Dortmunds größter Träger von Arbeitsgelegenheiten, sogenannten 
„Ein-Euro-Jobs“.
 

Was tun wir ? 

Was leistet der Präsenzdienst in Bussen und Bahnen?  
 
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen dazu bei, das Sicherheitsge-
fühl der Fahrgäste zu erhöhen; sie geben Auskünfte, verteilen Informations-
material, leisten bei Bedarf Hilfe, begleiten Fahrgastgruppen und nehmen 
Fahrgastbeschwerden entgegen.
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Durch die Arbeitsgelegenheiten bieten wir Menschen ohne Arbeit die 
Möglichkeit 
•	 im Rahmen ihrer individuellen Fähigkeiten mitzuarbeiten und sich 
	 weiterzuentwickeln, 
•	 in neue Berufszweige einzublicken, 
•	 anrechnungsfrei Geld zusätzlich zu ihrem Arbeitslosengeld II zu verdienen, 
•	 etwas für die Gesellschaft zu tun, das ohne dieses Engagement so nicht 

geleistet werden kann und 
•	 eine Beschäftigung im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger auszuüben.
 
Primäres Ziel von Arbeitsgelegenheiten als erstes Glied in der Förderkette 
ist die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt und nicht die Vermittlung in 
den Arbeitsmarkt. Trotzdem gelang es der Fachstelle, seit dem 01.01.2006 
insgesamt 351 Personen aus einer Arbeitsgelegenheit direkt in den Arbeits-
markt zu vermitteln.

Worin besteht die Hilfestellung bei der zusätzlichen Grünpflege?  
 
Im Rahmen der zusätzlichen Grünpflege werden Pflege- und Reinigungsar-
beiten, allgemeiner Gehölzschnitt, Pflegemaßnahmen im Bereich Anpflan-
zungen und viele weitere Tätigkeiten ausgeführt.
 
Unsere Kundinnen und Kunden sind: 
•	 Langzeitarbeitslose 
•	 Alleinerziehende
•	 Schwerbehinderte
•	 Erwerbsfähige mit Migrationshintergrund
•	 ältere Erwerbsfähige
•	 gering Qualifizierte
•	 Jugendliche unter 25 Jahren

 
Was leistet die Maßnahme Unterstützung bei der Bergung von Fundgut?
   
In dieser Arbeitsgelegenheit wird bei archäologischen Grabungen auf früh-
mittelalterlichen Friedhöfen in Wickede und Asseln mitgewirkt.

Wir setzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Maßnahmen auch in 
den Arbeitsfeldern:
•	 Hilfshausmeistertätigkeiten in Schulen, Jugendfreizeitstätten und 
	 Tageseinrichtungen für Kinder
•	 Hilfe bei der Betreuung älterer Menschen in Seniorenheimen
•	 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Tageseinrichtungen für Kinder
•	 Reinigungsarbeiten in unserer Stadt
•	 Bürotätigkeiten
•	 Auskünfte erteilen im City-Info-Team 
ein.
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Verteilung der Maßnahmeplätze auf Einsatzfelder in 2008 

28

70

73

78

98

103

125

178

253

386

Unterstützung bei der
Schulsozialarbeit

Verwaltungstätigkeiten

Sprachförderung

Unterstützung in
Kindertagesstätten

Hauswirtschaft/Altenpflege

Präsenzdienst

Handwerk

Stadtreinigung

Hausmeister

Grün/GaLa

Verteilung der Maßnahmeplätze auf Einsatzfelder
31.12.2008

Wir leisten einen Beitrag dazu, langzeitarbeitslose Menschen in Dortmund 
an den Arbeitsmarkt heranzuführen bzw. wieder einzugliedern. Daher ist 
die zielgerichtete Qualifizierung von Personen, die in Arbeitsgelegenheiten 
beschäftigt sind, eine unserer Kernaufgaben.  
 
 

Quelle: Sozialamt – Controlling
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So werden unsere Kundinnen und Kunden qualifiziert:

•	 Fit für den Arbeitsmarkt (Bewerbungstraining)
•	 EDV-Grund- und Aufbaukurse
•	 Einzelcoaching
•	 Erste-Hilfe-Kurse
•	 Gesundheitskurse
•	 Leben unter geänderten Bedingungen
•	 Sprachförderung (deutsch lernen)
•	 Spezialqualifizierungen für Menschen unter 25 Jahren
•	 RecAll (Sozialtraining, Sport und Bewegung, 
	 Ernährung für Menschen unter 25 Jahren)

Zudem gibt es tätigkeitsbezogene Fachqualifizierungen in den Bereichen:

•	 Grün/Garten- und Landschaftsbau
•	 Entsorgung
•	 Handwerk/Hausmeister
•	 Hauswirtschaft und Altenbetreuung
•	 Verwaltung
•	 Spezielle Qualifizierung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
	 bei der DSW21, Cityguides und Parkranger

Zusätzlich zur Qualifizierung werden die Kundinnen und Kunden 
sozialpädagogisch betreut. Ziele der sozialpädagogischen Betreuung 
sind die Teilnehmerstabilisierung, die Vermeidung von Fehlzeiten, 
die Verringerung der Abbruchquote, die individuelle Beratung in 
Problemlagen und Jobcoaching.
 

Sozialpädagogische 
Betreuung
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Wir begleiten auch Menschen, 
•	 die über die JobPerspektive (ein durch die JobCenterARGE mit bis zu 

75% der Personalkosten gefördertes Arbeitsverhältnis mit Menschen, 
die multiple Vermittlungshemmnisse aufweisen) im Konzern Stadt 

	 Dortmund eingestellt werden und 
•	 die ein freiwilliges ökologisches Jahr (FöJ) absolvieren.

So wurden bislang im Rahmen der JobPerspektive
•	 drei Stellen im Big Tipi zur Beaufsichtigung, Betreuung, Unterhaltung 

und Sicherung,
•	 zwei Stellen im Fritz-Henßler-Haus zur Kontrolle von Gebäude und 
	 Gelände bei Veranstaltungen und außerhalb der Öffnungszeiten 
	 eingerichtet.

 
Ziele 2009 

•	 Verbesserung der Qualifizierung für unsere Maßnahmeteilnehmerinnen 
und -teilnehmer 

•	 Schaffung weiterer Einsatzbereiche innerhalb des Konzerns. 
•	 Eröffnung der Produktionsschule – ps.fabriq –
•	 Ausweitung der JobPerspektive  

Was leistet der  Platzhausmeister Rheinische Straße ?

In dieser Arbeitsgelegenheit sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
täglich im Quartier unterwegs und ansprechbar. Sie suchen Kontakt zur 
Bevölkerung, leisten Hilfestellung und unterstützen Bewohnerengagement. 
Sie führen kleine Reparaturen und Reinigungsarbeiten im öffentlichen 
Raum durch, geben Informationen über Verschmutzungen, Zerstörungen 
u.ä. weiter und sorgen für eine zeitnahe Beseitigung.

Wie geht es weiter?  
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Fallmanagement in sozialen Notlagen 

Seit Ende 2007 ist unser Fallmanagement eine direkte Anlaufstelle für 
Menschen, die in eine soziale Notlage geraten sind. Über eine bei der do-
line geschaltete Servicenummer ist gewährleistet, dass sich qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches „Wirtschaftliche Hilfen und 
soziale Arbeit“ des Falles umgehend annehmen. 

Als soziale Notlage sehen wir alle Lebensumstände an, in der jemand 
gesundheitlich gefährdet ist und deshalb sofort Hilfe braucht. Je nach Kom-
plexität des Falles beteiligen wir alle erforderlichen Kooperationspartner (z. 
B. Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärzte, Fachdienst „Krankheit, Behinderung 
und Pflege“ im Sozialamt, Amtsgericht  etc.). Das Fallmanagement in sozia-
len Notlagen ist solange für den Einzelfall verantwortlich, bis entweder die 
Notlage behoben ist oder der Fall einer regulären Hilfeleistung übertragen 
werden kann.  

Das Fallmanagement in sozialen Notlagen koordiniert und verantwortet 
alle erforderlichen Soforthilfen. 
Im Jahr 2008 waren wir in 76 Fällen erfolgreich tätig.

Aktionsbüro Soziale Stadt – Sozialamt und ARGE

Die im Sozialstrukturatlass nach einer wissenschaftlichen Erhebung zusam-
mengestellten Fakten haben dazu geführt, dass der Oberbürgermeister 
im Dezember den „Aktionsplan Soziale Stadt“ ins Leben gerufen hat. Es 
wurden dreizehn so genannte „Aktionsräume“ im gesamten Stadtbezirk 
identifiziert, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung aufwiesen.
In einem dieser Aktionsräume, dem Sozialraum „Dorstfelder Brücke“, 
haben am 30.06.2008 der Sozialdezernent und der stellvertretende Vorsit-
zende der Bundesagentur für Arbeit das erste Aktionsbüro eröffnet. Diese 
Kooperative zwischen JobCenterARGE Dortmund und dem Sozialamt bietet 
eine niederschwellige Beratung für die Kundinnen und Kunden des Sozial-
amtes und der ARGE an.

Das Beratungsangebot erstreckt sich auf leistungsrechtliche Fragen und 
Probleme bei der Antragstellung, Angelegenheiten der Arbeitsvermittlung 
sowie alle sozialen Beratungsanliegen. 

Art und Inhalt der Kundenkontakte im Aktionsbüro „Dorstfelder Brücke“ 
wurden reflektiert; die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
fließen in die Ausgestaltung der weiteren Aktionsbüros ein.
 

Im Frühjahr 2009 wurden die Aktionsbüros Borsigplatz, Scharnhorst, Wi-
ckede und Westerfilde eingerichtet. Bis Ende des Jahres 2009 folgen die 
weiteren Aktionsbüros in den verbliebenen acht Aktionsräumen.

Schnelle Hilfe im Notfall

Kompetenz aus einer Hand

Wie geht es weiter? 
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Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
für Schüler (BAföG)

Eine gute Ausbildung ist die Basis für beruflichen Erfolg. 
	
Die Ausbildungsförderung umfasst pauschaliert den Bedarf zum Lebens-
unterhalt und Aufwendungen, die nach Art der Ausbildung und Unter-
bringung typischer Weise erforderlich sind.

Wir sind als kommunales Amt für Ausbildungsförderung zuständig, um 
Leistungen für Schüler und Studierende zu gewähren. Lehrlinge erhalten 
keine Förderung. Studenten werden über die zuständigen Studentenwerke 
bei den Universitäten gefördert. 
 
Durch die erneut angespannte Arbeitsmarktsituation werden junge 
Menschen vermehrt das Angebot schulischer Ausbildung wahrnehmen. 
Wegen der differenzierten Fördermöglichkeiten, der speziellen persön-
lichen Voraussetzungen und der komplexen Einkommens- und Vermögens-
prüfung wird die Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Amtes für Ausbildungsförderung verstärkt nachgefragt.

Wie geht es weiter?  

Leistungsempfänger von BAföG für Schüler
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen sinkt regelmäßig zum Beginn der Semesterferien.

1908 1879

1433

1891

1684
1788

1472

1757

BAföG für Schüler
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Quelle: Sozialamt – Controlling
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Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende

Die Unterhaltssicherung dient der sozialen Absicherung des Lebensbedarfs 
der Grundwehrdienst-, Zivildienstleistenden und Familienangehörigen 
sowie dem Schutz vor wehrdienstbedingten Einkommensverlusten bei 
Wehrübungen. Wer seine Wehrpflicht erfüllt, den Zivildienst leistet oder 
den Wehrdienst in der Verfügungsbereitschaft absolviert, hat – soweit die 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt werden – für sich und  gegebenen-
falls für seine Familienangehörigen Anspruch auf wirtschaftliche Hilfen 
nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG). 
 
Die Anzahl Wehr- und Zivildienstleistender ist abhängig von den Einberu-
fungen im Bereich des jeweiligen Kreiswehrersatzamtes. 
 
Verschiedene Interessengruppen und Parteien fordern, die Wehrpflicht in 
Deutschland auszusetzen bzw. abzuschaffen. Der Umfang der Unterhalts-
sicherung wird zukünftig von der Umsetzung der politischen Entscheidung 
abhängig sein.

Wie geht es weiter? 

Personen mit Unterhaltsicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen ist um 14,29% gestiegen.
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Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 
(BerRehaG) 	

Personen, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden, erhalten, 
wenn wirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen, eine finanzielle Aus-
gleichsleistung.
Berufsbedingte Schäden als Folge einer Inhaftierung in der ehemaligen 
DDR aus politischen Gründen können Ausgleichsleistungen begründen. 
Zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen und die Gewährung der 
Leistung ist das örtliche Vertriebenenamt.  
 

Statusfeststellung nach dem Häftlingshilfegesetz

Ehemalige politische Häftlinge im Sinne des Häftlingshilfegesetzes können 
bei Bedürftigkeit von der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge e.V. 
Unterstützungsleistungen erhalten.

Voraussetzung für die Anerkennung als politischer Häftling ist eine erlittene 
Haft, Internierung oder Verschleppung. Bei den Betroffenen handelt es sich 
zumeist um ehemalige politische Häftlinge (bzw. deren Hinterbliebene), 
die als Folge des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetzone als so genannte 
Klassenfeinde in Gewahrsam genommen oder als deutsche Staatsangehöri-
ge/Volkszugehörige zur Bestrafung und Verfolgung in die ehemalige UdSSR 
verschleppt wurden.

Die Anträge nach dem BerRehaG und Häftlingshilfegesetz sind rückläufig. 
Denn einerseits gibt es immer weniger Menschen, die den 2. Weltkrieg 
erlebt haben, und andererseits sind mögliche Ansprüche bereits umfassend 
verfolgt worden.

Politisch Verfolgte 
werden rehabilitiert!

Wie geht es weiter? 
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Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
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HILFEN FÜR ZUWANDERER



Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer und Flüchtlinge – 			 
Immer noch eine aktuelle Leistung

Wir hatten in Dortmund in den neunziger Jahren den Höchststand bei der 
Aufnahme von Asylbewerbern, Spätaussiedlern, Kontingent- und Bürger-
kriegsflüchtlingen zu verzeichnen. 1995 existierten rund 50 Übergangsein-
richtungen mit ca. 7.000 Unterbringungsplätzen.  
 
Wer eine eigene Wohnung hat, ist leichter zu integrieren und erfüllt eher 
die Grundvoraussetzung für alle notwendigen Eingliederungsprozesse; 
deshalb haben wir rechtzeitig die Weichen in diese Richtung gestellt. Durch 
eine sozialverträgliche Unterbringung in Mietwohnungen gelang es, vor-
handene Übergangsheime sukzessive abzubauen. Unserem Ziel kamen die 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sowie rückläufige Zuwandererzah-
len entgegen. Mit Erfolg konnte die Anzahl der Übergangseinrichtungen 
auf aktuell eine zentrale Einrichtung reduziert werden. 

Unterbringung
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Hilfen für Zuwanderer

Flüchtlinge und Asylbewerber werden bei Zuweisung nach Dortmund 
nunmehr in der Kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge 
und asylbegehrende Ausländer am Westfalendamm 399-401 untergebracht. 
Zum 31.12.2008 lebten dort 166 Personen; am Jahresende 2007 waren es 
165 Personen. 

Sie erhalten zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes finanzielle Leistun-
gen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Bleiben sie 
länger in der Bundesrepublik Deutschland, unterstützen wir die Anmietung 
eigenen Wohnraums und übernehmen die Mietkosten. 

Flüchtlinge und 
Asylbewerber 

Wie geht es weiter?  

Personen mit Leistungen nach dem AsylbLG
1. Quartal 2007 ... 4. Quartal 2008 

Die Zahl der betreuten Personen ist um 9,24% gesunken.

Gefördert wird zudem die freiwillige Ausreise von Rückkehrern in ihr 
Heimatland durch finanzielle Unterstützungen im Rahmen der Programme 
Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Germany 
(REAG) und Government Assisted Repatriation Programme (GARP).

Nach Dortmund zugewiesene Spätaussiedler und jüdische Emigranten 
werden im Unterschied zu Asylbewerbern und Flüchtlingen im Zuge der 
Erstaufnahme unmittelbar in Mietwohnungen vermittelt. Wir verhindern 
dadurch konsequent die ansonsten erforderliche Unterbringung in Über-
gangswohnheimen.  
 
Wir werden den eingeschlagenen Weg einer zeitnahen Wohnungsintegra-
tion beibehalten. 
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HILFEN  BEI (DROHENDER) 
WOHNUNGSLOSIGKEIT



Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Immer ein Dach über dem Kopf

Wenn der Verlust der Wohnung droht    

Menschen, die aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen nicht in 
der Lage sind, mit ihrem Einkommen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, 
können über kurz oder lang durch Mietschulden auch von „Wohnungslosig-
keit“ bedroht werden. Fristlose Kündigung und Räumungsklage sind in der 
Regel die Folge. Zur Überwindung der bedrohlichen Lage können Betroffene 
Hilfen beim Sozialamt beantragen.   
„Beim ersten Beratungstermin klären Mitarbeiter und Kunde die wirtschaft-
liche und persönliche Situation des Betroffenen und prüfen auch, ob die 
Wohnung des Kunden sozialrechtlich angemessen ist. In diesen Fällen ist 
ein Wohnraumerhalt durch Übernahme der Mietschulden möglich. Ist die 
Wohnung dagegen unangemessen, werden Hilfen zum Bezug einer neuen 
Wohnung angeboten (z. B. die Übernahme der Kaution).
Oft bestehen neben den finanziellen Problemen der Betroffenen auch wei-
tergehende persönliche Probleme. In diesen Fällen entwickeln Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter einen persönlichen Hilfeplan zusammen mit ihren 
Kunden. Hieran können interne und externe Partner beteiligt werden – bei 
Familien mit Kindern etwa das Jugendamt, bei gesundheitlichen Problemen 
das Gesundheitsamt. „Ziel des individuellen Hilfeplans ist es immer, die zu-
künftigen Zahlungsverpflichtungen abzusichern und vorhandene psychische 
Belastungen so abzumildern, dass sie das Leben der Betroffenen nicht mehr 
bestimmen“, bringt es der Bereichsleiter Klaus-Dieter Rohe auf den Punkt. 

Was, wenn die Zwangsräumung einer Wohnung ansteht?

Auch in diesem Stadium der Wohnungsnotfallbiographie werden mit dem 
Vermieter die Möglichkeiten eines Wohnraumerhalts abgeklärt. Bestehen 
keine Einigungsmöglichkeiten, wird versucht, eine alternative Wohnungsan-
mietung zu forcieren. 
Sofern sich eine kurzfristige Wohnungsanmietung nicht realisieren lässt, 
kann dem Kunden übergangsweise Wohnraum in einer kommunalen Unter-
bringungseinrichtung zur Verfügung gestellt werden.

Zurück zur Normalität mit Hilfe des Sozialamts

Menschen mit finanziellen und psychosozialen Problemstellungen, die 
entweder von Wohnungsverlust bedroht oder bereits wohnungslos sind, 
stellen eine Zielgruppe des Sozialamtes – Fachdienst Wohnen – dar. „Unser 
Ziel ist es, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf zu erhalten oder zu 
vermitteln – somit einen bedeutsamen Beitrag zum Erhalt einer wichtigen 
Normalität bzw. zur Integration in eine solche zu leisten“, so Klaus-Dieter 
Rohe. Von der Effizienz des Dortmunder Konzepts mit seinem präventiven 
und integrativen Bestandteilen ist der Bereichsleiter überzeugt. 
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Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Projekt „Wohntraining“ – 					   
Hilfen für wohnungslose Personen 

Klaus-Dieter Rohe weist auch auf das Projekt „Wohntraining“ hin. Es 
richtet sich an wohnungslose Menschen, die entweder nie gelernt oder 
verlernt haben, in geregelten Strukturen zu leben.
Die Betroffenen können sich maximal ein Jahr lang eine Wohnung zu 
Zweit oder zu Dritt teilen und lernen mit Hilfe von Sozialarbeiterinnen 
und -arbeitern, wieder ihren Haushalt selbstständig zu führen und ihren 
Alltag zu organisieren. Ziel ist es, die Voraussetzungen zur Anmietung 
einer eigenen Wohnung herbeizuführen.  

Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit 

Wohnungslosigkeit und ihre Folgeerscheinungen können zu Konflikten 
führen. Das soziale Umfeld und Erscheinungsbild einer Großstadt kann 
dadurch in höchstem Maße negativ beeinflusst werden. Ausgrenzung und 
Ghettobildung können unmittelbare Konsequenzen sein. Hier entschlossen 
gegenzusteuern und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse zu gewähr-
leisten, zeichnet uns in Dortmund aus und prägt das soziale Klima in 
unserer Stadt.

Unser erfolgreiches Dortmunder Konzept zur Verhinderung drohender und 
Beseitigung  bestehender Wohnungslosigkeit beinhaltet: 
• konsequente Prävention, um neue Wohnungslosigkeit zu verhindern  
• gezielte Integration, um bestehende Wohnungslosigkeit abzubauen  
• den Abbau sämtlicher Obdachloseneinrichtungen (hier: Stadtsiedlungen). 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Verhinderung drohender 
Wohnungslosigkeit. Die Erfahrung zeigt, dass wirtschaftliche Probleme 
(= finanzielle Armut) sehr oft einen persönlichen Hintergrund haben. 
Gründe für derartige Schwierigkeiten können physische und/oder psychi-
sche Erkrankungen (insbesondere Alkohol- oder andere Suchterkrankun-
gen) sein. Bei gleichzeitig bestehender Langzeitarbeitslosigkeit kann sich 
die Gesamtsituation verschärfen. 

Überwiegend sind Mietrückstände der Grund für eine Kündigung der Woh-
nung. Wir können in diesen Fällen Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern 
2. Buch oder 12. Buch (SGB II oder SGB XII) zur Sicherung von Wohnraum 
durch Mietschuldenübernahme gewähren. Auch in vergleichbaren Not-
lagen (gesperrte Energieversorgung) bieten wir Unterstützung an. 

Durch unsere zielgerichtete und konsequente Wohnungsprävention wird 
neue Wohnungslosigkeit weitgehend vermieden. Weniger Menschen 
müssen in Stadtsiedlungen untergebracht werden und neue soziale Brenn-
punkte werden verhindert. 

Dortmunder Konzept zur 
Verhinderung drohender 

und Beseitigung bestehender 
Wohnungslosigkeit

Mietrückstände

gesperrte 
Energieversorgung
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Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Im Jahre 2008 gab es 2.639 fristlose Wohnungskündigungen und Räumungs-
klagen aufgrund von Mietrückständen. In den meisten Fällen konnte durch 
finanzielle Hilfen sowie durch Beratungsangebote der Wohnraum erhalten 
werden. Alternativ unterstützten wir die Anmietung einer neuen Wohnung. 
In lediglich 1,3 % – dies entspricht 35 Fällen – erfolgte eine Unterbringung 
in die noch bestehende Stadtsiedlung „Grevendicks Feld“. 
 

Wie geht es weiter?  

Obdachlosigkeit

2007 2008

Wohnungskündigungen und Räumungsklagen  
aufgrund von Mietrückständen 2.463 2.639

Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

 
Mit konsequenter Prävention wollen wir neue Wohnungslosigkeit verhin-
dern sowie den Abbau unserer letzten Stadtsiedlung vorantreiben. 
 

Leistungen für Wohnungslose

 
Für Wohnungslose erfolgt die Hilfegewährung und Betreuung im Rahmen 
der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II) oder nach 
dem Sozialgesetzbuch 12. Buch (SGB XII).  
 
Wir stellen den Lebensunterhalt sicher und bieten die Unterbringung in 
einer Ersatzunterkunft an. Um akute Obdachlosigkeit zu beseitigen, stehen 
sowohl eine Übernachtungseinrichtung für Frauen (Prinz-Friedrich-Karl-
Straße) als auch für Männer (Unionstrasse) zur Verfügung.

Zudem unterstützen wir die Wiedereingliederung in Arbeit und leisten 
Hilfen (z. B. Kaution), um eine neue, sozialrechtlich angemessenen 
Wohnung anzumieten.  
 
Liegen darüber hinaus besondere soziale Schwierigkeiten (z. B. einge-
schränktes Leben in der Gemeinschaft durch Ausgrenzung) verbunden mit 
besonderen Lebensverhältnissen (z. B. fehlende Wohnung) vor, besteht auch 
Anspruch auf Hilfen zur Überwindung von sozialen Schwierigkeiten nach 
den Vorschriften des Sozialgesetzbuches XII (z. B Maßnahmen zur Erhaltung 
und Beschaffung von Wohnraum).
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Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Zum Stichtag 31.12.2008 belief sich die Anzahl der untergebrachten Woh-
nungslosen auf 223 Personen.

2007 2008

untergebrachte Wohnungslose 228 223

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

Projekt Wohntraining

Zur Unterstützung der Integration bieten wir kostenlose Beratung und per-
sönliche Betreuung sowie einen Hilfeplan an, um soziale Schwierigkeiten 
abzuwenden, zu überwinden oder zu mildern. 

Unser Projekt Wohntraining ist eine zielgerichtete Maßnahme zur dau-
erhaften Wohnungsintegration. Sie hat den Abbau von Ausgrenzung, 
Verwahrlosung und Vereinsamung zum Ziel und betreut Wohnungslose 
mit längerfristigem Unterbringungsbedarf außerhalb von Übernachtungs-
einrichtungen. Zu Beginn der Hilfe geht es vor allem darum ganz lebens-
praktisch wieder zu erlernen was nötig ist, um einen eigenen Haushalt 
selbständig zu führen. Langfristiges Ziel dieser Betreuungsmaßnahme ist 
der Abbau von Verhaltensdefiziten, um ein eigenständiges Wohnen unter 
mietvertraglichen Voraussetzungen zu ermöglichen. 
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Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Im Jahre 2008 haben wir insgesamt 380 wohnungslose Menschen in 
Mietwohnungen vermittelt.

Wie geht es weiter?  

Wohnungsvermittlung

Wie geht es weiter?  

2007 2008

in Mietwohnungen vermittelte Wohnungslose 442 380

Dauerhafte Wohnungsintegration mit „Projekt Wohntraining“
31.12.2007 ...  31.12.2008

Quelle: Sozialamt – Controlling

Durch eine gezielte Integration wollen wir die bestehende Wohnungslosig-
keit weiter abbauen und eine möglichst kurzfristige Versorgung mit einer 
Mietwohnung erreichen.

Der Beschluss unseres Rates zur Auflösung aller Stadtsiedlungen konnte 
bislang nicht vollständig realisiert werden. 
 
Insbesondere bei Menschen, die mehrere Probleme gleichzeitig haben 
(z. B. Alkohol-, Suchterkrankung, Drogenabhängigkeit) wird eine Woh-
nungsvermittlung immer dann scheitern, wenn diese angebotenen Hilfen  
von den Betroffenen nicht angenommen werden. Die bestehenden Hilfs-
angebote sind freiwilliger Natur, d. h. es muss eine Bereitschaft der Be-
troffenen vorhanden sein, diese Hilfe anzunehmen und ihre bisherige 
Lebensweise zu verändern. Leider sind nicht alle Betroffenen hierzu bereit, 
so dass weiterhin zumindest Unterbringungsmöglichkeiten angeboten und 
vorgehalten werden müssen.

Diese Möglichkeit besteht derzeit in der Stadtsiedlung Grevendicks Feld, 
die als einzige von ehemals elf Stadtsiedlungsbereichen verblieben ist. 
 
Es wird konzeptionell über möglicherweise dezentrale Unterbringungs-
möglichkeiten nachzudenken sein, da unsere Hilfsangebote leider nicht 
zu 100% angenommen werden.
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Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Frauenhaus

Trennungs- und 
Scheidungsberatung

Hilfen für Frauen in Notlagen

Kommt es zu Gewaltanwendungen in einer Partnerbeziehung (physische 
Gewalt, Psychoterror und andere subtile und schikanöse Misshandlungen) 
und damit verbundener Flucht vor dem Partner und Unterbringung in ei-
nem Frauenhaus oder aber der „Wegweisung“ des gewalttätigen Partners 
durch die Polizei aus der bisher gemeinsamen Wohnung, bieten wir Bera-
tung, Betreuung und Hilfegewährung aus einer Hand an.
 
Ist jemand mittellos und braucht finanzielle Hilfen, sind Leistungen im 
Rahmen der Sozialgesetzbücher II und XII möglich. Das Angebot umfasst 
auch Hilfen, um eine neue Wohnung zu mieten. Damit die Lebenssituation 
geklärt werden kann, gehören auch Trennungs- und Scheidungsberatung 
sowie Stellungnahmen zur Regelung des Umgangsrechts mit minderjäh-
rigen Kindern und für die Durchführung eventueller Besuchskontakte zu 
unserem Leistungsspektrum.  
 
Hilfe findet bei uns auch, wer aus der Prostitution aussteigen will oder als 
Zwangsprostituierte Opfer von Menschenhandel geworden ist. 

Bei den beschriebenen Hilfsangeboten arbeiten wir eng mit dem Verein 
Frauen helfen Frauen e. V. und der Dortmunder Mitternachtsmission u. a. 
im Zusammenhang mit dem „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt“ und 
dem „Runden Tisch Hilfen für Opfer von Menschenhandel“ zusammen.
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ZENTRALE 
VERSORGUNGSLEISTUNGEN FÜR 

SCHWERBEHINDERTE
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Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte

Erleichterungen für Schwerbehinderte

Beim Gemeinsamen Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und 
Hagen gehen alle Anträge von Menschen aus diesen Städten ein, die eine 
Schwerbehinderung feststellen lassen möchten. „Allein im vergangenen 
Jahr haben wir rund 50.000 Anträge und Nachprüfungsverfahren bearbei-
tet“, sagt Peter Externbrink. Er leitet das Gemeinsame Versorgungsamt, das 
seit 2008 eigenständiger Bereich des Sozialamtes ist. 

Das Versorgungsamt arbeitet auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches 
SGB IX, das den besonderen Schutz schwerbehinderter Menschen regelt.
Wer einen Grad der Behinderung von 50 oder mehr hat, genießt besonde-
re finanzielle, soziale und arbeitsrechtliche Leistungen. Den betroffenen 
Menschen geht es um besonderen Kündigungsschutz, erleichterte Frühver-
rentung genau wie um Parkerleichterungen oder ermäßigte Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Grund genug, genau zu prüfen, wann ein 
solcher Anspruch vorliegt. 

„Das Verfahren vom ersten Kontakt mit dem Versorgungsamt bis zum 
Erhalt des Schwerbehindertenausweises bedarf einer mehrmonatigen Prü-
fung“, betont Peter Externbrink, und erläutert warum: „Zu Untersuchen ist 
nicht nur, ob der Antrag vollständig ist, sondern auch, ob die eingereichten 
medizinischen Befunde auch plausibel sind.“ 
Hier schaltet das Versorgungsamt in jedem Fall den ärztlichen Dienst des 
Gesundheitsamtes oder einen medizinischen Gutachter ein.

Kooperation = Drei Partner – Ein Ziel			 

Das Land NRW hat im Oktober 2007 den Kreisen und kreisfreien Städten 
mit Wirkung vom 01.01.2008 die Aufgaben des „Schwerbehindertenrechts“ 
(§§ 69 und 145 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und des „Elterngel-
des“ (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)  übertragen. 

Damit die  Bürger in diesen beiden Bereichen optimal versorgt sind, haben 
sich die Städte Bochum, Hagen und wir entschieden, eine kommunale Ko-
operation einzugehen.  
 
Hierzu wurde zum 01.01.2008 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
getroffen, mit der die Städte Bochum und Hagen die Aufgabenerledigung 
auf uns übertragen haben. Zu diesem Zweck wurde uns durch die Städte 
Bochum und Hagen das ihnen vom Land NRW zugewiesene Personal zur 
Verfügung gestellt. 

Das so gegründete „Gemeinsame Versorgungsamt der Städte 
Dortmund, Bochum und Hagen“ hat Anfang 2008 seinen Betrieb 
aufgenommen.

Kommunale Kooperation

Gemeinsames Versorgungs-
amt der Städte Dortmund, 

Bochum und Hagen
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Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte

Entwicklung 2008  							     

Nach den zu erwartenden und landesweit auftretenden Anfangsschwierig-
keiten waren wir sehr schnell stabil und funktionsfähig. 

Im weiteren Verlauf wurde das Serviceangebot für die betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger ausgebaut. So wird inzwischen in allen drei beteiligten 
Städten qualifiziert beraten, werden Anträge entgegengenommen und 
sonstige Hilfe geleistet. Bei uns werden diese Dienstleistungen dezent-
ral über die Sozialbüros in den Bezirksverwaltungsstellen zur Verfügung 
gestellt.  

Durch die Teilnahme an Fachmessen, wie Boulevard Dortmunder Herbst 
und den Hagener Gesundheitstagen sowie ungezählten Veranstaltungen 
von Verbänden, Vereinen und sonstigen Gruppen, die sich um schwerbehin-
derte Menschen kümmern, wurde ebenfalls das Serviceangebot erweitert 
und der Kontakt zu den Betroffenen intensiviert.

Bezogen auf die konkreten Antragszahlen wurden im Jahr 2008 im Schwer-
behindertenrecht insgesamt rund 50.000 Antrags- und Nachprüfungsver-
fahren abgewickelt.
Hinzu kommen mit über 10.000 Widerspruchs- und Klageverfahren auch 
noch ein erhebliches Potenzial an Arbeitsprozessen mit juristischer Prägung.

Klageverfahren gegen das Land NRW

Bei allen positiven Gesichtspunkten der Entwicklung im Laufe des ersten 
Jahres darf nicht übersehen werden, dass die Rechtmäßigkeit der vom Land 
praktizierten Aufgabenübertragung immer noch höchst umstritten ist.
Die kreisfreien Städte und Kreise gehen davon aus, dass die Kommunalisie-
rung zumindest in Bezug auf ihre gesetzmäßige und finanzielle Ausgestal-
tung einen klaren Verfassungsbruch darstellt.

So sind weder die Personal- noch Sachkostenerstattungen des Landes aus-
kömmlich angelegt.
Darüber hinaus wurde insgesamt zu wenig Personal für die Aufgabener-
ledigung zur Verfügung gestellt, so dass sich alle kommunalen Träger 
gezwungen sahen, zusätzliche Kräfte einzubinden. 
Die Aufgabe der Klagevertretung wurde sogar ohne jedwede personelle 
und finanzielle Unterstützung übertragen.

Diese restriktive Politik des Landes führt bei allen neuen Aufgabenträgern 
zu erheblichen Defiziten. Für unsere Kooperation beläuft sich dieses für 
2008 auf rund 1,4 Mio. Euro.

Qualifizierte Beratung

Boulevard Dortmunder Herbst
Hagener Gesundheitstage
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Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte

Vor diesem Hintergrund wurde im Juli 2008 unter Beteiligung fast aller 
kommunalen Träger Verfassungsbeschwerde gegen das „Zweite Gesetz zur 
Straffung der Behördenstruktur in NRW“ wegen Verstoßes gegen das Kon-
nexitätsgebot eingelegt. Klare Zielsetzung ist hier das wirksame finanzielle 
Nachsteuern des Landes zur Finanzierung aller mit der Aufgabenübertra-
gung in Verbindung stehenden Aufwendungen.

Mit einer Terminsetzung ist nicht vor dem zweiten Halbjahr 2009 zu rechnen.

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen ist es umso wichtiger, sich 
rechtzeitig mit der Frage zu beschäftigen, wie Aufgaben effizienter und 
kostengünstiger erledigt werden können.

Nach einer inzwischen durchgeführten ausführlichen Ist-Aufnahme der 
Prozesse ist deutlich geworden, dass wir ohne eine elektronische Unterstüt-
zung keine nennenswerten organisatorischen Verbesserungen erreichen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die Entwicklung einer E–Akte oberste Priorität. 
Ein wesentlicher Schritt ist hier ebenfalls die Einführung eines Scanverfah-
rens, um perspektivisch zu einer papierlosen Akte zu gelangen. 

In weiteren Schritten sind Außengutachter in das technische System 
einzubinden, damit medizinische Gutachten elektronisch übersandt und 
direkt verarbeitet werden können. Die Voraussetzungen zur Integration 
der behandelnden Ärzte in das elektronische System sind in einer weiteren 
Ausbaustufe zu prüfen. 

Wie geht es weiter?
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Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte

Diese und noch weitere organisatorische Entwicklungsmaßnahmen sind 
unverzichtbar, um im Ergebnis zu Einsparpotenzialen bei den Sach- und 
Personalkosten zu kommen. 

Das Land NRW, hier vertreten durch die Bezirksregierung Münster als Fach-
aufsichtsbehörde, hat in Zusammenarbeit mit den kommunalen Trägern 
entsprechende Planungen durchgeführt. Mit dem technischen Ausbau im 
Bereich des Schwerbehindertenrechts sind jedoch Investitionen und Auf-
wendungen verbunden, die in den kommenden Jahren einen erheblichen 
Umfang annehmen werden.  
 
Da aber mit der Aufgabenübernahme auch die gesamten Entwicklungs- 
und Betriebskosten des Landes auf die Kommunen übergegangen sind, 
kann vor der Urteilsfindung im Rahmen der Verfassungsbeschwerde keine 
Entscheidung bezüglich technischer Weiterentwicklung getroffen werden.

85



Rahmenbedingungen

Personal

Im November 2008 waren 485 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
rechnerisch 433,40 vollzeitverrechneten Stellen im Sozialamt beschäftigt. 
353 Kolleginnen und Kollegen arbeiten in Vollzeit, 132 sind teilzeit-
beschäftigt; davon sind 171 Beamte, 314 TVöD-Beschäftigte.  
Bei uns arbeiten 274 Frauen und 211 Männer; dies entspricht einer 
Frauenquote von 56,49 %.

Personalzahlen:

50/1 (*1)	   76

50/2	  131

50/3	   40

50/4	   64

50/5	   39

50/6	   33

50/7	   47

50/8 (*2)	   15  

Sonstige (*3)	   40

	 485

*1: einschl. FL, Stab und die direkt der FL zugeordnete Organisationseinheit 
50/R-AV

*2: nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Dienst der Stadt Dortmund 
sind; das gemeinsame Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum 
und Hagen in der Rheinischen Straße besteht aus insgesamt 114 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 

*3: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich derzeit in ruhenden Dienst- 
und Beschäftigungsverhältnissen (z. B. Elternzeit, Beurlaubungen oder 
Rente auf Zeit) befinden.

Wir nehmen unsere Aufgaben an 19 Standorten, in denen insgesamt rund 
17.000 Quadratmeter (Stand 31.12.2008) genutzt werden, wahr.

Unsere Arbeitsplätze sind  nahezu vollständig an die städtische IT-Infra-
struktur angeschlossen. Die PC sind mit Standard-Informationstechnologie 
(IT) ausgerüstet (Microsoft und LotusNotes); außerdem nutzen wir diverse 
Fachverfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung unserer materiellen 
Leistungen. 

Anhang: Rahmenbedingungen

485 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

17.000 Quadratmeter

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Rahmenbedingungen

Finanzen

Wirtschaftliche Situation des Sozialamtes

Ergebniskonten Ist 2007 Ist 2008

Ordentliche und Finanzerträge 117,54 117,98

Personalaufwendungen 30,79 33,30

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,94 19,48

Transferaufwendungen 307,66 318,17

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,74 0,88

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

Ordentliche und Finanzaufwendungen 349,14 371,83

Ergebnis der Verwaltungs- und Finanztätigkeit 231,60 253,85

Sonstiges (Interne Verrechnungen; Rückstellungen u.a.) 5,40 14,48

Gesamtergebnis der Organisationseinheit 237,01 268,33

Ergebnisrechnung des Sozialamtes Dortmund 
2007 und 2008
in Mio. Euro

Quelle: Sozialamt – Controlling

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr sind unsere Leistungen mit  371,8 Mio. 
Euro zu Buche geschlagen. Erträge wurden in Höhe von 118,0 Mio. Euro 
erzielt; davon machte der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft 
i. H. v. 49,5 Mio. Euro den mit Abstand größten Posten aus.
Somit konnten 32% unserer Zahlungsverpflichtungen durch Erträge 
gedeckt werden.
 
Ertragsanteil 32%

87



Rahmenbedingungen

Unser Budget wird maßgeblich von Transferleistungen bestimmt, d. h. So-
zialleistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen 
nach den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften (SGB II; SGB XII; AsylBLg 
u. a.); der Transferanteil beläuft sich nach Abzug der korrespondierenden 
Erträge auf 229,6 Mio. Euro.

 

Die Kosten für unser Personal (ohne Beihilfen und Rückstellungen für 
Versorgung etc.) betrugen 33,3 Mio. Euro.

 
 
Im Vergleich zu 2007 verschlechterte sich unser Ergebnis um 31,3 Mio. Euro. 
Dies war primär Kostensteigerungen im Bereich der Transferaufwendungen 
zuzuschreiben. Konkret betroffen waren die Leistungsbereiche Grund-
sicherung für Arbeitsuchende, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung und Hilfen zur Gesundheit.

Die wichtigsten Produktergebnisse 
in Mio. Euro

Ergebnis 2007 Ergebnis 2008

106,47

42,32

32,97

14,61

10,19

30,44

111,61

52,51

34,32

19,52

10,68

39,69

GruSi f. Arbeitsuchende

GruSi im Alter ...

stationäre Pflege

Hilfen zur Gesundheit

ambulante Pflege

sonstige Hilfen

Transferanteil 86%

Personalkosten-Anteil 9%

Mehr gegenüber 2007 13%

Quelle: Sozialamt – Controlling
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Organisation

Anhang: Organisation		
(Stand 04/2009)

Unsere Bereiche

Rechtsstelle (50/R)

Die eigene Rechtsstelle des Sozialamtes steht dem gesamten Fachbereich 
– Führungskräften wie Beschäftigten – mit rechtlicher Beratung zur Seite. 
Hier werden auch Gesetze und Urteile ausgewertet und rechtliche Stel-
lungnahmen und Gutachten geschrieben. Außerdem setzt die Rechtsstelle 
Ansprüche gegen andere Sozialleistungsträger durch oder wehrt diese ab 
und vertritt die Belange der Stadt Dortmund vor Gericht. 

Widerspruchsstelle (50/R)

Die Widerspruchsstelle führt die Sitzungen mit den sozial erfahrenen Drit-
ten gem. § 116 SGB XII durch. Hier werden Bescheide, gegen die Wider-
spruch erhoben wurde, auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. 

Zentrales Forderungsmanagement (50/R-AV)

Der  Benchmarking-Prozess mit den 16 „großen“ Großstädten Deutschlands 
(Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe nach SGB XII) sowie eine parallel 
dazu erfolgte überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA-
NRW) im Bereich der Hilfe zur Pflege nach SGB XII (und PfG NW), hat uns 
gezeigt: Wir brauchen eine zentrale Stelle, um die Verfolgung von Ansprü-
chen zu organisieren. Seit Frühjahr 2008 verfolgt eine neue Arbeitsgruppe 
50/R AV, die der Rechtsstelle zugeordnet ist, die Unterhalts- und sonstigen 
zivil- und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen aus dem Sachgebiet “Hilfe zur 
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Organisation

Pflege in Einrichtungen“ zentral. Das hat bereits nach relativ kurzer Zeit zu 
einer Steigerung der Einnahmen geführt. Deshalb werden wir dieses erwei-
terte „Zentrale Forderungsmanagement“ auch auf die übrigen Geschäfts-
felder unserer Bereiche übertragen. 

Da für das Jahr 2008 eine vollständige Bilanz insofern nicht möglich ist, 
werden wir eine detaillierte Betrachtung im Geschäftsbericht 2009 vorneh-
men.

Fachstelle Zentrale Dienste (50/1)

Seit Jahren nehmen wir die Aufgaben Personal, Organisation / IT, Finanzen 
im Rahmen der dezentralen Ergebnisverantwortung wahr. Das bedeutet, 
dass von uns unmittelbar Maßnahmen entwickelt, eingeleitet und entschie-
den werden können.

Zu unseren Aufgaben gehören auch das Rechnungswesen, Controlling, 
Beschaffung und Hausdienste.

Seit November 2008 sind wir im Rahmen von Verwaltung 2020 im Teil-
projekt „Rechnungswesen (REWE)“ eingebunden. Beabsichtigt ist, als 
Pilot-Fachbereich an der Einführung des „neuen kreditorischen Workflow“ 
teilzunehmen.
Ab 2009 wird ein Teil der Beschaffungsvorgänge dann elektronisch 
abgewickelt.

Wir haben im Herbst 2008 damit begonnen, ein amtsinternes Fach- und 
Finanzcontrolling aufzubauen; ab 2009 werden wir quartalsweise Control-
lingberichte auflegen.

In Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Systemhaus wurde in 2008 mit 
der Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Einführung der elektroni-
schen Akte (eAkte) im Bereich der stationären Hilfen begonnen.

Die in den Fachdiensten „Wohnen“ und „Sozialbüros“ bereits angestosse-
nen Organisationsentwicklungen werden in 2009 fortgeführt. Ziel ist es, die 
Leistungen weiterhin mit einem hohen Qualitätsstandard kundenorientiert 
und wirtschaftlich zu erbringen. 

Wie geht es weiter?
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Sozialbüros (50/2)

Unsere 12 Sozialbüros verteilen sich räumlich auf die politischen Bezirke 
der Stadt.
Durch die Präsenz „vor Ort“ sind die Sozialbüros mit ihren 131 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus den Berufsgruppen Verwaltung und Sozialar-
beit in der Lage, eine schnelle, bürgernahe und umfassende Bearbeitung 
der Aufgaben zu gewährleisten.
 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
• 	 Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauer-

hafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 
• 	 Gewährung von ambulanter Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
• 	 Gewährung von Hilfen im Rahmen der Tages- und Kurzzeitpflege sowie 

die Annahme von Anträgen auf stationäre Dauerpflege
• 	 Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung beson-

derer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen 
	 (z. B. Bestattungskosten)
•	 soziale Beratung und Betreuung
• 	 Krisenintervention in sozialen Notlagen
• 	 Ausstellung von Dortmund-Pässen 

Fachdienst Stationäre Pflege und Hilfen besonderer Art (50/3)

Über Anträge auf stationäre Dauerpflege wird zentral im Bereich 50/3 ent-
schieden; auch die Leistungsgewährung erfolgt von dort.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Ausstellung von Dortmund-Pässen für Heimbewohner
• 	 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
• 	 Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsge-

setz für Schüler (BaföG)
• 	 Gewährung von Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
• 	 Gewährung von Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsge-

setz (BerRehaG)
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Fachdienst Wohnen (50/4)

Kunden des Fachdienstes Wohnen sind Wohnungslose, von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen, Frauen in Notlagen, ausländische Flüchtlinge, 
Asylbewerber sowie Spätaussiedler und jüdische Emigranten.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Maßnahmen zur Verhinderung drohender Wohnungslosigkeit
• 	 Betreuung von Wohnungslosen
• 	 zentrales Wohnraummanagement
• 	 Verwaltung von Übergangswohnheimen
• 	 Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylblG)

Fachdienst Seniorenarbeit (50/5)

Zu unserem Leistungsangebot zählen neben dem Demenz-Servicezentrum 
für die Region Dortmund auch unsere 12 Seniorenbüros in den Stadtbe-
zirken und sieben städtische Seniorenbegegnungszentren, darunter das 
Wilhelm-Hansmann-Haus (WHH) als größte Einrichtung.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Koordination des ehrenamtlichen Sozialhelferdienstes (eSHD)
• 	 Städt. Seniorenbegleitservice
• 	 Sozialplanung: Kommunale Altenhilfe- und Pflegeplanung
• 	 Bewirtschaftung der 21 Begegnungsstätten der Wohlfahrtsverbände

Fachdienst Hilfen für kranke, behinderte und 
pflegebedürftige Menschen (50/6)

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden sowie den zahlreichen Koope-
rationspartnern im Hause sowie bei den Leistungserbringern persönliche 
und materielle Leistungen für Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung 
und Pflegebedürftigkeit. Außerdem leisten wir Unterstützung bei der 
beruflichen, medizinischen und sozialen Rehabilitation schwerbehinderter 
Menschen und kümmern uns um grundsätzliche Vertragsangelegenheiten, 
die die einzelnen Geschäftsbereiche des Sozialamtes oder die das Verhältnis 
zu allen Leistungserbringern im Bereich von Versorgung, Pflege, Betreuung 
und Behandlung sowie den Zuwendungsbereich berühren. Ebenso ist hier 
die Prozess- und Budgetverantwortung für alle Leistungen in den Berei-
chen Behindertenhilfe und Pflege angesiedelt. Die gesamte Bandbreite von 
der Hilfeplanung und Entscheidung im Einzelfall bis hin zur strukturellen 
Bedarfsplanung für Dortmund wird in einem multidisziplinären Kompe-
tenzteam abgedeckt. 
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Bei 50/6 arbeiten Fachleute aus den Bereichen Verwaltung, Pflege, Sozialar-
beit und -pädagogik sowie Gerontologie.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere 
• 	 Bedarfsfeststellung und Begutachtungsverfahren bei Pflegebedürftig-

keit und Behinderung
• 	 Pflegesatzverhandlungen und Versorgungsverträge
• 	 Hilfeplanung und Leistungsentscheidungen in allen Einzelfällen
• 	 Strukturelle Bedarfsplanung Pflege und Behindertenhilfe in Dortmund
• 	 Aufgaben an den Schnittstellen zu bundes- und landesrechtlichen Pro-

blemstellungen und auf der Ebene der  Kommunalen Spitzenverbände 
und überörtlichen Träger

• 	 Investitionskostenförderung ambulante Pflegedienste
• 	 zentrale Prüfung stationärer Kostenübernahmeanträge
• 	 Bedarfs- und Einsatzplanung sowie Finanzierung der Integrationshelfer 

für behinderte Kinder an Förderschulen und im Einzelfall
• 	 Zuwendungsfinanzierung sozialer Leistungen
• 	 Leistungen der Eingliederungshilfe und Rehabilitation für behinderte 

Menschen nach SGB XII und SGB IX
• 	 Backoffice der Gemeinsamen Servicestelle für Rehabilitation SGB IX
• 	 Verwaltung von Stiftungsmitteln
• 	 Heimaufsicht 
• 	 Investorenberatung/Förderverfahren bei Neubau- und 
	 Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Pflege
• 	 Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben und am 
	 Arbeitsplatz
•	 Integrationsfachdienst
• 	 Zentrales Zugangsmanagement für kranke, behinderte und vorüberge-

hend erwerbsgeminderte Menschen aus vorgelagerten Sicherungssyste-
men (SGB II)

• 	 Zentrales Clearingverfahren und Casemanagement im Hilfesystem rund 
um das selbstbestimmte Wohnen behinderter Menschen 

Fachstelle für die Organisation und Durchführung von Arbeitsgelegenhei-
ten im Konzern der Stadt Dortmund (50/7)

Im Zuge der Neuordnung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe hat der Rat 
der Stadt Dortmund am 15.12.2005 beschlossen, die bisher von der städ-
tischen Tochtergesellschaft Dortmunder Dienste gGmbH durchgeführten 
stadtinternen Arbeitsgelegenheiten (AGH) ab dem 1.1.2006 auf das städti-
sche Sozialamt zu übertragen. Seit diesem Zeitpunkt führt die „Fachstelle 
für Arbeitsgelegenheiten (AGH)“ im Sozialamt diese Aufgaben durch.  
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Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Bereitstellung von bis zu 1.350 zusätzlichen und gemeinnützigen Stellen 

im Konzern Stadt 
• 	 Qualifizierung der Maßnahmeteilnehmer
• 	 Bereitstellung sozialpädagogischer Betreuung 

Gemeinsames Versorgungsamt der Städte 
Dortmund, Bochum und Hagen (50/8)

Unsere Kunden sind Bürgerinnen und Bürger, die Ansprüche nach dem 
Schwerbehindertenrecht geltend machen.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die:
• 	 Bearbeitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
•	 Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
•	 Erteilung von Berechtigungen zur Nutzung des ÖPNV
•	 Erteilung von Bescheinigungen zur Ermäßigung/zum Erlass der Kraft-

fahrzeugsteuer
•	 Widerspruchsverfahren im Rahmen des SGB IX
•	 Klageverfahren vor den Sozialgerichten
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Dortmunder Berichte 

Unsere Veröffentlichungen

Kommunale Altenhilfe und Pflege – 
Jahresbericht 2007	

Kommunale Altenhilfe und Pflege
Jahresbericht 2006 
mit dem Schwerpunkt Pflege

dortmunder
berichte

2007

Kommunale Altenhilfe und Pflege
Jahresbericht 2007 
mit dem Schwerpunkt Pflege

428_8mmband_aussenumschlag_26_ju1   1 29.06.2007   9:57:44 Uhr

Seniorenbüros – Geschäftsbericht 2008	
		 dortmunder

berichte

2008

1. Geschäftsbericht 2008

in Dortmund

Preisträger 
Robert Jungk Preis 
2007

Geschäftsbericht Titel.indd   1 22.05.2009   10:02:06 Uhr

Das Dortmunder Konzept zur Verhin-
derung drohender und Beseitigung 
bestehender Wohnungslosigkeit 
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Andere Publikationen der Bereiche – eine Auswahl

Arbeitsgelegenheiten im 
Konzern Stadt Dortmund		
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Sozialamt
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Ihre Vorteile:

  Sie erhalten zusätzlich zu Ihrem ALG II je 
 geleistete Arbeitsstunde 1,50 Euro.

  Sie führen sinnvolle und nützliche Tätigkeiten  
 durch, die ohne Ihr Engagement nicht geleistet  
 werden könnten.

  Sie können Ihre individuellen Fähigkeiten 
 weiterentwickeln.

  Sie schließen neue Kontakte.

  Sie empfehlen sich durch gezeigte Leistung.

  Sie werten Ihren Lebenslauf auf und verbessern
 ihre Ausgangslage für Bewerbungen.

  Sie erhöhen Ihre Chancen zur Vermittlung 
 in den Arbeitsmarkt.

Kontakt:

Stadt Dortmund
Sozialamt, 50/7
Hospitalstraße 2–4
44149 Dortmund

Hotline: (0231) 50-2 77 05
E-Mail: do.start@stadtdo.de

Öffnungszeiten:
Mo–Mi    8.00–12.00 und 13.00–15.30 Uhr
Do             8.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
Fr             8.00–12.00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung.

Arbeitsgelegenheiten im 
Konzern Stadt Dortmund

Informationen für Kundinnen und Kunden

Folder für AGH-TN.indd   1 19.02.2009   10:51:47 Uhr

Aktionsbüro			 
				  

Frauen in Notlagen		
				  

Aktionsbüro
Soziale Stadt

JobCenterARGE
Stadt Dortmund

Sozialamt

Aktionsbüro Dorstfelder Brücke

Sie erreichen uns mit der U 43 Haltestelle Ottostraße/Versorgungsamt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag: 8.00–12.00 Uhr   und   13.00–15.00 Uhr
Dienstag: 8.00–12.00 Uhr   und   13.00–15.00 Uhr
Mittwoch: 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag:  8.00–12.00 Uhr   und   13.00–18.00 Uhr
Freitag:  8.00–12.00 Uhr

Telefon: (0231) 50-2 71 12
E-Mail: aktionsbuero.dorstfelder-bruecke@stadtdo.de

Aktionsbüro Dorstfelder Brücke

Ein bürgerfreundliches und 
wohnortnahes Beratungsangebot 
für Leistungsbezieher und 
Arbeitsuchende

im Gebäude des Versorgungsamtes
Rheinische Straße 173
44147 Dortmund

Flyer Aktionsbüro.indd   1 24.06.2008   8:27:43 Uhr

Sozialamt Fachdienst Wohnen
Hilfen für Frauen in Notlagen
Hansastr. 95
44137 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 62 71
Ansprechpartnerin Frau Schott
Tel. (0231) 50-2 34 14
Ansprechpartnerin Frau Ewers

Öffnungszeiten des Sozialamtes:
Mo, Di, Do, Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Sozialamt

© Stadt Dortmund, Ausschnitt Amtliche Stadtkarte, Lizenz-Nr. 32 02 71 vom 25.07.2008. 
Kartografie: Vermessungs- und Katasteramt, 62/5-2, 07/2008.
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Seniorenbüros				  
			 

Zufrieden und gut versorgt 
älter werden
Die Zufriedenheit im Alter wird maßgeblich 
durch eine selbstbestimmte Lebensführung 
beeinfl usst. Ältere Menschen fühlen sich in 
ihrer vertrauten Umgebung am wohlsten 
und möchten solange wie möglich selbst-
ständig leben. Chronische Krankheiten, Mo-
bilitätseinschränkungen und Demenzerkran-
kungen besonders im hohen Alter erfordern 
entsprechende Unterstützung innerhalb der 
Familie oder durch Servicedienste. Vor allem 
allein lebende ältere Menschen, aber auch 
helfende Angehörige sind mit der täglichen 
Organisation der Hilfe und Pfl ege oftmals 
überfordert. Dann sind kompetente Bera-
tung und schnelle Hilfe vor Ort sehr gefragt.

Wohnortnahe Beratung und Hilfe
Mit dem Netzwerk für ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter gehen die Stadt Dortmund 
und die Wohlfahrtsverbände neue Wege. 
Je eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter der 
Stadt Dortmund und der Wohlfahrtsver-
bände bieten ratsuchenden Bürgerinnen 
und Bürgern einen wohnortnahen Bera-
tungs- und Hilfeservice an. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit allen Pfl egeanbietern, 
niedergelassenen Ärzten und Krankenhäu-
sern in den Dortmunder Stadtbezirken kön-
nen Hilfen schneller und auf den Einzelfall 
bezogen organisiert werden.

Impressum
Herausgeber: Stadt Dortmund und AG der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspfl ege Dortmund
Redaktion: Reinhard Pohlmann (verantwortlich)
Fotos: Titel, Joe Kramer 
Kommunikationskonzept, Gestaltung, Satz und Produktion: 
Dortmund-Agentur
Druck: Graphischer Betrieb - 08/06

Die Seniorenbüros in den Dortmunder 
Stadtbezirken fi nden Sie:
Seniorenbüro Innenstadt West
(neben dem Eugen-Krautscheid-Haus)
Lange Str. 44, 44141 Dortmund, Tel. (0231) 8 80 88 10

Seniorenbüro Innenstadt Ost
(im Wilhelm-Hansmann-Haus)
Märkische Str. 21, 44139 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 96 90 

Seniorenbüro Innenstadt Nord
(im Sozialen Zentrum e.V.)
Westhoffstr. 8-12, 44145 Dortmund, Tel. (0231) 4 77 52 40

Seniorenbüro Dortmund-Aplerbeck
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Aplerbecker Marktplatz 21, 44287 Dortmund, 
Tel. (0231) 50-2 93 90

Seniorenbüro Dortmund-Brackel
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Brackeler Hellweg 170, 44309 Dortmund, 
Tel. (0231) 50-2 96 40

Seniorenbüro Dortmund-Eving
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Evinger Platz 2-4, 44339 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 96 60

Seniorenbüro Dortmund-Hörde
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Hörder Bahnhofstr. 16, 44263 Dortmund 
Tel. (0231) 50-2 33 11

Seniorenbüro Dortmund-Hombruch
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Harkortstr. 58, 44225 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 83 90

Seniorenbüro Dortmund-Huckarde
(im Gebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Urbanusstr. 5, 44369 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 84 90

Seniorenbüro Dortmund-Lütgendortmund
(im Nebengebäude der Bezirksverwaltungsstelle)
Werner Str. 10, 44388 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 96 70

Seniorenbüro Dortmund Mengede
(im Gebäude des Begegnungszentrums Mengede)
Bürenstr. 1, 44359 Dortmund, Tel. (0231) 47 70 77 60
Seniorenbüro Dortmund Scharnhorst
(im Gebäude des Begegnungszentrums Scharnhorst)
Gleiwitzstr. 277, 44328 Dortmund, Tel. (0231) 50-2 96 80

in Dortmund

für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Programm der Seniorenbegenungs-
stätten – 2. Halbjahr 2009
		

DORTMUND ... hier möchte ich alt werden!

Stadt Dortmund
Sozialamt

Programm Juli bis Dezember 2009

Begegnungszentren der Stadt Dortmund
 Aplerbeck/Berghofen
 Eving
 Huckarde
 Lütgendortmund
 Mengede
 Scharnhorst

Unser Angebot
Beratung, Vermittlung, Vernetzung

Wir bieten Ihnen
 Trägerunabhängige Information 

 und Beratung zu allen Fragen der 
Altenhilfe und Pflege

 Überblick zu den lokalen Service- 
 und Pflegediensten der jeweiligen 

Dortmunder Stadtbezirke
 Wohnortnahe Sprechstunden für 

 Einzelberatung

Wir helfen Ihnen bei
 Planung von passgenauen Hilfen
 Kontaktaufnahme zu Pflege und 

 Hilfsdiensten im Wohnquartier

Seniorenbüros in Dortmund
für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

In den Seniorenbüros der zwölf Dortmunder Stadtbezirke erhalten Sie 
in Ihrer Nähe Antwort und Hilfestellungen.

 Kostenregulierung mit den 
 Pflegekassen und dem Sozialamt

Wir geben Ihnen Tipps und Ratschläge
 zur Pflegeeinstufung des Medizi-
nischen Dienstes der Pflegekassen

 worauf es bei guter Pflege ankommt

Beratungszeiten der Seniorenbüros:
montags bis freitags 10.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Seniorenbüros beraten bei Bedarf 
auch gerne zu Hause. Die Anschrift und 
Telefonnummer des für Ihren Stadt-
bezirk zuständigen Seniorenbüros 
finden Sie auf der Innenseite.

Titel Begegnungszentren  35K/6K.indd   1 04.05.2009   13:22:33 Uhr

Fahrdienst für Behinderte			 
		

Was sonst noch zu sagen wäre:

für drei Rollstuhlfahrer sowie die Begleit-
personen. Allerdings dürfen mit diesen 
Fahrzeugen nicht mehr als sieben Per-
sonen (ohne Fahrer) befördert werden. 
Diese Fahrzeuge sind zusätzlich zum 
Fahrer mit einem Zivildienstleistenden be-
setzt. Er kann gemeinsam mit dem Fahrer 
das Tragen über Treppen übernehmen, 
um Ihnen so das Verlassen und Wieder-
aufsuchen der Wohnung zu Ermöglichen.

Person, die auf einen Rollstuhl angewie-
sen ist sowie die Begleitperson, welche 
auf dem Beifahrersitz mitfahren kann.

Diese Fahrzeuge sind im Gegensatz zu den 
Bussen mit nur einem Mitarbeiter besetzt. 
Deshalb ist das zusätzliche Angebot des 
Tragens über Treppen hier nicht möglich.

Sollten Sie aufgrund Ihrer Behinderung 
oder Lebenssituation nicht auf die Hilfe un-
serer Mitarbeiter angewiesen sein, bestellen 
Sie bitte nur den Behinderten-PKW.

Wenn Sie einmal eine bestellte Fahrt 
stornieren müssen, wird auf eine Gebühr 
verzichtet. Im Interesse der übrigen Fahr-
dienstteilnehmer bitten wir aber darum, 
Stornierungen so frühzeitig wie möglich 
mitzuteilen.

Das Fahr- und Begleitpersonal ist mit der 
besonderen Situation von behinderten 
Menschen vertraut.

Geben Sie Ihr Fahrziel bitte präzise an (Stra-
ße und Hausnummer, Etage), damit unnöti-
ge Verzögerungen vermieden werden.

Seien Sie bitte pünktlich zum vereinbarten 
Termin fahrbereit. Wartezeiten für die Mit-
arbeiter und andere Fahrgäste können so 
vermieden werden.

Hand- oder Reisegepäck wird im üblichen 
Umfang selbstverständlich mit befördert.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt!

Stadt Dortmund Sozialamt
und
Dortmunder Energie und Wasser

Stadt Dortmund
Sozialamt

Fahrdienst 

für Behinderte

Herausgeber: Stadt Dortmund, Sozialamt
Redaktion: Christine Hoffmann
Gestaltung und Satz: Dortmund-Agentur 
Druck: 05/09

Die Beförderung erfolgt mittels behinder-
tengerechter PKW oder Busse:
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